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Vorbemerkung

Mit diesem Schriftwerk soll Planern und Betreibern 
für die Planung und den Bau von Tanz sportanlagen 
eine Orientierungshilfe ange boten werden. Die Dar-
le gungen beschränken sich auf spe zielle Anforder-
ungen, die bei Trainings- und Turnier anlagen für den 
Tanzsport zu berücksichtigen sind. All gemein übli-
che Krite rien für Hochbauten werden nicht behan-
delt. Bei Pla nungen von Neubauten und anste-
henden Sanierungen von Tanzsportanlagen sowie 
Um nutzungen von Ge bäu den, die für den Tanzsport 
genutzt werden sollen, sind die relevanten Gesetze 
und Verord nungen des Bundes und der Länder, die 
örtlichen Satzungen und die betreffenden Normen 
zu beachten. Die Aktualität der zitierten Gesetze, 
Ver ord nungen und normativen Grundlagen sind auf 
den Ausgabestand dieser Publikation bezogen. 

Da die Bestimmungen der Ver samm lungs stätten ver-
ord nungen der Bundesländer nicht länder spe zifisch 
zitiert werden können, werden die Schwellen werte, 
ab denen eine Ver samm lungs stätten ver ord nung re-
levant ist, aus der Muster-Ver samm lungs stätten ver-
ord nung aus zugs weise benannt. Im konkreten Pla-
nungsfall ist die Versamm lungsstät ten ver ord nung 
des je wei ligen Bundes landes zu beachten.

Die folgenden Ausführungen wurden auf Basis der 
BISp-Orientie rungs hilfe aus dem Jahr 2001 aktu-
alisiert und grund legend über arbeitet. Die hierin 
enthaltenen Festlegungen wurden mit Vertretern 
des Deut schen Tanzsportverbandes e.V., des Deut-
schen Rock‘n Roll- und Boogie-Woo gie-Verbandes 
e.V. und Herrn Jürgen Mund als Mitverfasser der 
BISp-Orien tie rung shil fen 2001 abgestimmt. Weite-
re Anre gungen und Ergänzungen zur Ver bes serung 
dieser Broschüre werden vom Her aus geber gerne 
ent ge gen genommen.
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1 Einleitung

Tanzen gilt traditionell in allen Bevölkerungs kreisen 
als eine Form der Gesellig keit. Mit dem wach senden 
Gesundheits bewusst sein in der Bevöl kerung und 
dem zunehmenden Interesse an sportlicher Frei-
zeitgestaltung findet der Tanzsport eine erweiterte 
Anerkennung und damit eine neue Anhängerschaft. 
Von dieser Entwick lung profitiert auch der unter 
Wettkampf bedin gungen betrie bene Turniertanz-
sport. Obwohl dem Turnier tanz sport in der Vergan-
genheit das Etikett des Elitären an haftete, ist dieser 
heute als leistungsorientierte Sport art an erkannt.

Das zunehmende Interesse am Tanzsport zeigt die 
Mitgliederentwicklung des Deutschen Tanz sport ver-
bandes e. V. (DTV). So ist die Mitglieder zahl in den 
Jahren 1975 bis 2010 von 40.000 auf rd. 216.000 
angewachsen. Der DTV rechnet auch für die nächs-
ten Jahre mit einem weiteren Anstieg.

Auch neue Turnierformen, wie zum Beispiel Rock‘n 
Roll- und Boogie-Woo gie, sind innerhalb des DTV 
organisiert und dem Deutschen Rock‘n Roll- und 
Boogie-Woo gie-Verband e.V. (DRBV) mit beson-
de rer Aufgaben stellung zu geordnet. Der DRBV, der 
annähernd 15.000 Mit glieder zählt, hat inner halb 
des DTV eine eigene Sport ho heit.

Während sich einerseits eine erfreuliche Auf-
wärtsentwicklung des Tanzsports abzeichnet, ist an-
dererseits festzustellen, dass die Tanzsport vereine 
häufig keine geeig neten Räumlichkeiten für ein re-
gelmäßiges Training und die Durch führung von Tur-
nieren finden. Eine der Ursachen für dieses Problem 
liegt darin, dass viel fach unklare Vorstel lungen über 
die Anforderun gen des Tanz sports und die sich dar-
aus er gebenden räumli chen Bedingungen und Aus-
stattungen bestehen.

In Bezug auf eine Planung von Tanzsportanlagen ist 
ein weites Spektrum von Anforderungen zu beach-
ten. Erstrangig scheint zu sein, eine zur Ausübung 
des Tanzsportes funktionale und sportfunktionale 
sowie bedarfs ge rechte Trainings- und Wettkampf-
stätte zu konzipieren. Hinzu kommt, dass der Tanz-
sport in der Regel in Vereinen organisiert ist und 
betrieben wird und somit auch eine Heimstätte zur 
Pflege des Vereinslebens von Interesse ist. Eine 
weitere Komplexität für eine Pla nung entsteht aus 
der Anforderung, dass bauliche Anpassungen für 
wechselnde funktionale und atmosphärische Anfor-
derungen zu erfüllen sind. Diese Anpass barkeit ist 
in der Regel auf den Tanzsaal beschränkt, sie kann 
jedoch, insbesondere wenn Großveranstaltungen in 
Betracht kommen, für die gesamte Tanzsportanlage 
erforderlich sein. 

Ein besonderes Merkmal, das bei der Konzepti-
on Tanzsportanlagen zu beachten ist, ist die Nähe 
der Zuschauer zu den Akteuren bei Tanzsport-
wettkämpfen und -veranstaltungen. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Wettkampfstätten ist eine Tren-
nung von Zuschauern und Tänzerinnen/ Tänzern 
in den zentralen Bereichen einer Tanz sport anlage 
weit gehend auf gehoben. Der gemein sam ge nutzte 
Ein gangs bereich sowie die Gastro nomie, Trai-
ningsflächen, Zuwegung zu dem eigentlichen Wett-
kampfparkett führen zu einem unmittelbaren und ge-
genseitigen Erleben und damit zu einer besonderen 
Atmosphäre von Publikum und Tanzenden.

Nur bedingt mit der Tanzsportthematik verknüpft ist 
eine Planungsentscheidung, ob im Fall einer Anla-
genprojektierung eine Tanzsportanlage als Neubau 
erstellt oder ob eine vorhandene Bau substanz, die 
für einen anderen Zweck errichtet wurde, umgenutzt 
werden kann. Ein bestehendes Gebäude kann auf-
grund eines besonderen Am bientes, eines Stand ort-
vorteils (zum Beispiel einer Innen stadtlage), einer 
be sonderen Wirt schaft lichkeit oder einer anderen 
Besonderheit eine beach tenswerte Alter native zu 
Neubauvorhaben sein. 

Oft sind es je doch mehrere Aspekte dieser Art, die 
graduell unterschiedlich und über schneidend eine 
Entscheidung beeinflussen.

Abb. 1:  Umnutzung eines Fördemaschinenhauses für ein Club-
haus. Vestische Tanzsport Gemeinschaft Grün-Gold 
Recklinghausen e.V.

Abb. 2:  Neu errichteter Tanzsaal in dem ehemaligen Förderma-
schinenhaus. 
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Bezüglich der Ausstattung von Tanz sport an lagen 
erfordert der Tanzsportboden, als wichtigstes ’Sport-
gerät’, bezüglich der Auswahl zur Oberflächenbe-
schaffenheit und Konstruktion eine besondere Sorg-
falt. Ein Hinweis auf die angestrebten Eigen schaf ten 
von Tanzsportböden ist mit der traditionellen Be-
zeichnung ’Tanzparkett’ gegeben. Der bevorzugte 
Einsatz des natürlichen Bau stof fes Holz ist nicht nur 
historisch bedingt. Es sind vor Allem die guten funk-
tionalen Eigen schaften dieses Oberbelages für alle 
Arten des Tanzens, weshalb Parkett bevor zugt zum 
Einsatz kommt. Zu bedenken ist, dass Parkett in 
unterschied lichen Holzarten, Härte graden und Qua-
litäten sowie Ober flächenbehandlungen am Markt 
angeboten wird. Zwar wird in reinen Tanzsportanla-
gen aus schließ lich Parkett als Oberbelag eingesetzt, 
auf grund einer fortwährenden Entwicklung sollten 
auch Alternativen, wie sie zum Beispiel in Sporthal-
len Ver wendung finden, geprüft werden. So werden 
Bodenbeläge, die auch für den Tanz sport tauglich 
sind, in unter schied lichen Belagsarten angebo ten 
und ständig weiter entwickelt (siehe Abschnitt 6.1).

Weitere wichtige Kriterien sind die sportfunktional 
ab gelei  teten Mindestmaße für Tanzsäle, die not-
wendigen Nebenraumbereiche und -größen, die 
Aus gestal tung und Technik instal lationen der Räume 
und Säle, die Raum zu ord nung und Funktionalität 
wie auch das äußere Er schei nungs bild einer Tanz-
sport an lage.

Der als Wettkampf betriebene Tanzsport ist in der 
Turnier- und Sportordnung des Deut schen Tanz-
sport verbandes e.V. (TSO-DTV) Ausgabe Juli 2011 
und der Turnier- und Sportordnung des Deutschen 
Rock’n’Roll und Boogie-Woogie-Verbandes (TSO-
DRBV) entsprechend der Ausgabe 28.02.2011 
(gültig ab 01.06.2011) und den zugehörigen Be-
stimmungen zur TSO ausgeführt. In den weiteren 
Aus führ ungen werden die in diesen Reglements ver-
wendeten Begriffe und Be zeich nungen sinngemäß 
angewendet sowie die Flä chen- und Raum maße 
entsprechend der Wett be werbs arten über nommen. 
Soweit Nebenflächen- und Nebenräume notwendig 
sind, werden diese nach ihrer Funktion und dem 
damit bedingten Flächen- und Raumbedarf abge-
schätzt und als Empfehlung benannt. 

Wettbewerbsarten nach TSO-DTV
In der TSO-DTV sind folgende Wettbewerbsarten 
festgelegt: 

• Einzelwettbewerbe
An Einzelwettbewerben nehmen Paare (männli-
che und weibliche Person) in den Turnierarten 
Standard, Latein und in der Kombination teil. 
Alle genannten Wettbe werbs arten werden nach 
Alters abschnitten in Startgruppen (Kinder, Ju-
nioren, Jugend, Hauptgruppen, Senioren) und 

weiter nach Start gruppenzugehörigkeit unter teilt. 
Die Leistungsstärke wird nach auf steigenden 
Start klas sen: D-, C-, B-, A- und S-Klasse diffe-
renziert.

In den Einzelwettbewerben werden folgende 
Turnierformen durchgeführt: Internationale Meis-
terschaften, Deutsche Meisterschaften, Deutsch-
landpokale, Ranglistenturniere, Ge biets- und 
Landesmeisterschaften, Offene Turniere, Interna-
tionale Turniere und Einla dungs turniere.

Abb. 3:  Einzelwettbewerb, Standard

• Formationswettbewerbe Standard und Latein 
Eine Formation besteht aus mindestens sechs 
und höchstens acht Paaren. Zu einer Formations-
mann schaft gehören bis zu acht beim Turnier 
startende Paare sowie vier Ersatztänzer/Innen 
und bis zu fünf Betreuer, insgesamt jedoch nicht 
mehr als 25 Personen.

Formationswettbewerbe werden in den Turnier-
arten Standard und Latein und in den Turnier for-
men Internationale Formations meis ter schaf ten, 
Deutsche Formationsmeister schaften, Liga tur-
niere, Formations-Einladungs turniere durch ge-
führt. 
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Mannschaftswettbewerbe

Mannschaften können aus Paaren verschie de-
ner Startgruppen und -klassen gebildet wer den. 
Zu Startgruppen, -grup pen zugehö rig keit und 
-klas sen, Turnier arten und -tänze gelten die Re-
geln aus den Einzelwettbe wer ben.

Mannschaftswettbewerbe werden auf natio naler 
und internationaler Ebene durch ge führt.

• Formationswettbewerbe Jazz- and Modern 
Dance
Eine Formation besteht aus mindestens sechs 
und höchstens zwölf Personen. Bei Meisterschaf-
ten und Ligaturnieren gelten einer Forma tion zu-
gehörig, bis zu zwölf startende Tänzer/innen so-
wie vier Ersatz tänzer/innen, bis zu vier Betreuer/
innen (Trainer/in, Mannschafts kapi tän/in, Physio-
therapeut/in), ins gesamt je doch nicht mehr als 20 
Personen. 

Die Wettbewerbsarten sind nach Alters ab-
schnitten in Startgruppen (Kinder-, Jugend-, 
Haupt-, Hauptgruppe II) eingeteilt. Wettbewerbe 
werden in den Turnierarten Jazz- und Modern 
Dance je nach Ligazugehörigkeit beginnend mit 
Landes-, Verbands-, Ober-, Regio nalligen sowie 
2. und 1. Bundesliga aus ge richtet.

Wettbewerbsarten nach TSO-DRBV
In der Bestimmung DRBV Turnierformen, als Bestand-
teil der TSO-DRBV sind folgende Wettbewerbsarten 
festgelegt:

• Einzelwettbewerbe
An Einzelwettbewerben nehmen Paare (männli-
che und weibliche Person) in den Turnierarten 
Rock‘n‘Roll und Boogie-Woogie teil. Die Wett be-
werbs art Rock‘n‘Roll wird nach Alters ab schnitten 
in Startgruppen Schüler und Ju ni oren, bei den 
Erwachsenen in Start klas sen nach auf steigender 
Leistungsstärke in C-, B- und A-Klasse eingeteilt. 
In der Wettbe werbs art Boogie-Woogie wird nach 
Altersab schnitten in Jugend- Haupt- und Oldie-
klasse differenziert.

In den Einzelwettbewerben werden folgende Tur-
nierformen durchgeführt: Internationale Meister-
schaften und Turniere, Deutsche Meister schaften, 
Ranglistenturniere (Nord- und Süddeutsche Meis-
terschaft, Deutsch land-Cup, Großer Preis von 
Deutsch land), Landes meis terschaften, Offene 
Turniere und Einla dungs turniere.

Abb. 4: Formationswettbewerb, Latein



• Formationswettbewerbe Rock‘n‘Roll und 
Boogie-Woogie
Die Formationswettbewerbe in der Turnierart 
Rock‘n‘Roll werden in Jugend, Quartett und Master 
eingeteilt. Eine Formation besteht aus mindestens 
4 und höchstens 6 Paaren. Des Weiteren gibt es 
die Freedance-Formationen in den Altersklassen 
Jugend und Erwachsene, die aus 8-12 bzw. 8-16 
Teilnehmern besteht (international dürfen nur rei-
ne Mädchen for mationen starten, national muss ein 
Geschlecht überwiegen). Als neue Formationsstart-
klasse gibt es die Rock‘n‘Roll DUO-Klasse. Hier bil-
den zwei Paare eine Formation. Im Boogie-Woogie-
Bereich gibt es die Masterklasse mit max. 6 Paaren 
und die Boogie-Woogie-Show forma tion, bei der die 
Anzahl der Paare offen ist.

Formationswettbewerbe werden in den Turnier-
arten Rock‘n‘Roll und Boogie-Woogie in den 
Turnier formen Internationale Meis ter schaf ten, 
Deutsche Meister schaften, Rang listen turniere 
(Nord- und Süddeutsche Meisterschaft, Deutsch-
land-Cup, Großer Preis von Deutsch land, Landes-
meisterschaften, Sportturniere so wie Einladungs-
turniere durch ge führt.

• Mannschaftswettbewerbe
Mannschaften können aus Paaren verschie de ner 
Startklassen eines Vereins gebildet wer den. Nä-
heres ist in den Bestimmungen für Mann schafts-
wett bewerbe (BMW-DRBV) ge regelt.

Abb. 5: Formationswettbewerb, Rock‘n‘Roll
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2 Bedarf und Dimensionie-
rung von Tanzsportanla-
gen

Tanzsportanlagen müssen entsprechend aktuel-
ler und prognostizierbarer künftiger Anforderungen 
konzipiert und ausgestattet werden. Der Betrieb ei-
ner Tanzsportanlage ist erst wirtschaft lich ver tretbar, 
wenn der Verein mindestens 300, bes ser 500 zah-
lende Mitglieder aufweist. Entsprechend einer über-
schläglichen Kalkulation ist zur Unter haltung eines 
Quadrat meters Tanzfläche ein zahlendes Vereins-
mitglied erforderlich. Im Fall einer Projektierung 
muss die Wirtschaftlichkeit in allen Einzel heiten ge-
prüft werden.

Vereine, die weniger als 300 zahlende Mitglie der 
haben, sollten Möglichkeiten einer An mietung von 
geeigneten Räumen und Sälen prüfen. In vielen 
Kommunen werden jedoch groß vo lu mige Räum-
lich keiten (Bürgerhäuser, Veranstal tungssäle und 
-räume und Sport hallen) für Sport und Zwecke 
des Gemeinwohls bereitgestellt, die ohne großen 
zusätzli chen Aufwand auch für Tanz sportzwecke 
hergerichtet werden können.

Je nach Verfügbarkeit werden Anlagen, die für Tanz-
sportzwecke genutzt werden, untergliedert in: 

a)  Anlagen, die ausschließlich dem Tanzsport zur 
Ver fügung stehen (zum Beispiel reine Tanzsport-
zent ren)

b)  Gymnastikräume, Turn- und Sporthallen, die auf-
grund multifunktionaler Auslegung auch für Tanz-
sport geeignet sind.

c)  Allgemeine Mehrzweckräume und -säle, die auf-
grund der Größe und Ausstattung auch für Tanz-
sport geeignet sind.

Abb. 6: Nachwuchstraining / künftiger Bedarf. Tanzsportclub Blau-Weiß im Turnverein 1875 Paderborn e.V.



Abb. 7: Tanzsportzentrum des Tanzsportclubs Blau-Weiß im Sport- und Begegnungszentrum des TV 1875 Paderborn e.V.
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3 Raumprogramm

Das Raumprogramm einer Tanzsportanlage setzt 
sich aus dem Tanzsaal, ergän zenden tanzsport-
bezogenen Räumen, Neben räumen und ggf. Ein-
richtungen für Tanzturniere und Zuschauer anlagen 
zusammen. Je nach ört licher Situ ation sind individu-
elle Lösun gen mög lich, so dass mit der folgenden 
Aufstellung nicht der Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben wird bzw. nicht alle auf geführten Räume 
zwingend benö tigt werden.

3.1 Tanzsaal
Die Abmessungen eines Tanzsaales sind von der 
Entscheidung abhängig, ob eine solche Räumlich-
keit für Trainingszwecke oder zusätzlich für Tanz-
turniere und sonstige Tanzveranstal tungen genutzt 
werden soll. So fern auch Turnier- und Veranstal-
tungsfunktionen zu erfüllen sind, sind zusätzlich 
zu einer zentral angelegten Turnierfläche auch die 
turnier rele vanten Nebenflächen, Nebenräume und 
Flä chen für Zu schauer zu berücksichtigen. 

Für Turnierflächen werden eine Mindestfläche von 
180 m² und Seitenlängen von mindestens 12 m 
empfoh len. Die größte Turnierfläche von 240 m² 
und Seitenlängen von mindestens 14 m wird in der 
Wettbewerbsart Formation Standard und Latein und 
einer Bundesliga zugehörigkeit benötigt.

Über einer Turnierfläche wird eine lichte Raum höhe 
von mindestens 4 m empfohlen. Sofern auch Rock’n 
Roll-Tanz ausgeübt wird, ist je nach Klassenzugehö-
rigkeit ein Mindestmaß bis zu 6 m erforderlich.

Im Fall einer Neuprojektierung einer Tanzsport-
anlage sollte die Größe des Tanzsaales an einer 
sinnvollen Nutzungs variabilität orientiert sein. Dem-
nach wird ein Tanzsaal mit einer Flächengröße 
von mindestens 480 m² Nutz fläche, unterteilbar in 
zwei Übungssäle mit je 240 m² Nutzfläche empfoh-
len. Sofern auf Basis der Mit gliederzahl ein unter-
teilbarer Saal mit 720 m2 Nutzfläche errichtet wer-
den kann, können mehrere Varianten, zum Beispiel 
eine dreifache Teilung für Trainings zwecke oder ein 
Tanzsaal für ein Tanzturnier mit Zuschau ern (480 m² 
bis 540 m²) und parallel dazu eine Trainingsfläche  
(180 m² bis 240 m²) bereitgestellt werden.

Abb. 8:  Mehrfach teilbarer Tanzsaal mit der Möglichkeit vielfacher Raumkombinationen.
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Für Raumteilungen werden verschiebbare und falt-
bare in Elemente aufgeteilte Trenn wand sys teme 
am Markt angeboten. Aus sicher heits tech nischen 
und architektonischen Gründen sollen Trenn wand-
elemente wand bündig verstaut bzw. in Wandta-
schen eingeschoben werden können.

3.1.1 Turnierflächen
Die Flächengröße und die Seitenlängen einer Tur-
nierfläche sollen nach TSO-DTV entsprechend den 
Anforderungen einer Wettbewerbsart und der Liga-
zugehörigkeit ausgelegt werden. Nach TSO-DRBV 
werden die  Abmessungen für Turnierflächen und 
der Luftraum darüber von der Wettbewerbsart und 
Klassenzugehörigkeit bestimmt. Bezüglich einer 
langfristigen Nutzung einer Tanzsportanlage wird 
empfohlen abzuschätzen, ob bei einer aufsteigen-
den Tanzsportentwicklung künftig erweiterte Wett-
bewerbsarten ausgeführt und  höherrangige Ligatur-
niere durchgeführt werden können.

Anforderungen an Turnierflächen nach TSO-DTV
Die Abmessungen und Größen der Turnier flächen 
für Einzel wettbewerbe, Mann schafts wettbewerbe, 
Forma tions wettbewerbe in Standard und Latein, 
Jazz- and Modern Dance sind in der TSO-DTV wie 
folgt fest gelegt:

• Einzelwettbewerbe
Für internationale und Deutsche Meister schaften 
der Sonderklassen mindestens 240 m², wobei 
keine Seitenlänge kürzer als 13 m sein darf. 

Für alle vom Präsidium des DTV aus ge schrie-
benen sons tigen Turniere mindestens 180 m², 
wobei keine Sei tenlänge kürzer als 12 m sein darf. 

Für alle sonstigen Meisterschaften und für Offene 
Turniere mindestens 80 m², wobei keine Seiten-
länge kürzer als 7 m sein darf.

• Formationswettbewerbe (Standard und Latein)
Für Bundesliga mindestens 240 m², wobei keine 
Seitenlänge kürzer als 14 m sein darf. Für alle 
sonstigen Ligen mindestens 180 m², wobei keine 
Seitenlänge kürzer als 12 m sein darf.

• Mannschaftswettbewerbe
Für Länderkämpfe mindestens 180 m², wo bei kei-
ne Seitenlänge kürzer als 12 m sein darf. Für sons-
tige Mannschaftskämpfe keine Be schränkung.

• Formationswettbewerbe Jazz- and Modern 
Dance
Für Deutsche Meisterschaften und Bundesliga 
mindestens 200 m², wobei keine Seite kürzer als 
12 m sein darf. Für alle anderen Ligen mindes-
tens 180 m² wobei keine Seitenlänge kürzer als 
12 m sein darf. Die längere Flä chenseite muss die 
Tanzrichtung sein.

Tab. 1:  Mindestabmessungen und -größen der Turnierflächen
entsprechendTSO-DTVgeordnetnach Wettbe werbs art 
und Turnierform

Wettbe-
werbsart

Turnier- 
form

Mindest-
fläche

Mindest-
seiten-
länge

Einzelwett-
bewerbe
TSO „F“

Int. u. Dt. 
Meister-
schaf ten 
S-Klasse

240 m² 13 m

DTV-
Turniere 180 m² 12 m

sonstige 
Meister- 
schaften. 
Offene 
Turniere

80 m² 7 m

Formation 
Standard 
und Latein 
TSO „G“

Bundes-
liga 240 m² 14 m

sonstige 
Ligen 180 m² 12 m

Mannschafts-
wettbewer be 
TSO „H“

Länder-
kämpfe 180 m² 12 m

Sonstige 
Wett- 
kämpfe

keine keine

Formation 
Jazz- and  
Modern 
Dance 
TSO „I“

DM und 
Bundes-
liga

200 m² 12 m

andere 
Ligen 180 m² 12 m

Anforderungen an Turnierflächen nach  
TSO-DRBV
Die Abmessungen und -größen für Rock’n’Roll und 
Boogie-Woogie sind in der Bestimmung DRBV Start-
klassenregelung, als Bestand teil der TSO-DRBV 
wie folgt fest gelegt:

Für alle aufstiegsberechtigten Turniere und für alle 
Boogie-Woogie-Meisterschaften, Boo gie-Woogie- 
Ranglisten und Qualifikati onsturniere ist eine Turnier-
fläche von min destens 40 m² erfor derlich, wobei keine 
Sei tenlänge kürzer als 5 m sein darf. Für Rock’n’Roll-
Turniere muss die lichte Raumhöhe über der gesam-
ten Fläche min des tens 6 m betra gen.

Ott-P
Linien

Ott-P
Beschriftung
für den

Ott-P
Textfeld
Sofern möglich Tab. 1 und Tab. 2 Linierung schwächer



15

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

Raumprogramm

Tab. 2:  Mindestabmessungen und -größen der Turnierflächen
entsprechendTSO-DRBVgeordnet nachWettbewerbs-
artundKlassenzugehörigkeit

Wettbe-
werbsart 
und  
Klassen- 
zugehörig- 
keit

Min dest- 
fläche

Min dest-
seiten-
länge

Min dest-
höhe

Rock’n’Roll 
A 40 m² 5 m 6 m

Rock’n’Roll 
B 40 m² 5 m 5 m

Rock’n’Roll  
C, J, S 40 m² 5 m 4 m

Rock’n’Roll  
DUO

Formation
40 m² 5 m 6 m

Rock’n’Roll  
For mation
Jugend

144 m² 12 m -

Rock’n’Roll 
For mation
Quartett 
und Master

144 m² 12 m 6 m

Rock’n’Roll 
Freedance 
Formation  
und 
Freedance 
Formation 
Jugend

80 m² 8 m -

Rang-
listen-
turnier 
144 m²

12 m 6 m

Boogie-
Woogie 
J, H, O

40 m² 5 m 3 m

Boogie-
Woogie 
Formation 
Master

144 m² 12 m -

Boogie-
Woogie 
Formation 
Show

80 m² 8 m -

Abb. 9: Einzelwettbewerb, Rock’n’Roll

3.1.2  Turnierrelevante Nebenflächen 
und Nebenräume

Turnierrelevante Nebenflächen und -räume sind 
Funk tionsbereiche, die bei Tanzturnieren und  
-veran staltungen für Turnierleitung, Wer tungs richter, 
Wettkampfbüro und -orga ni sa tion sowie Zuwegung 
zusätz lich benötigt werden und mittel- und unmit-
telbar an der Turnierfläche an liegen sollen. Es wird 
empfohlen, diese Flächen wie folgt anzuordnen und 
zu dimen sionieren:

• Die Turnierleitung sollte an der Längsseite der 
Turnierfläche und möglichst auf einem erhöhten 
Podest (mit rückseitigem Sicher heitsgeländer) 
platziert werden. Wegen der multifunktionalen 
Flächen nutzung sollte ein Podest leicht demon-
tierbar hergestellt wer den. Die Turnierleitung wird 
in der Regel aus drei Personen, bzw. vier Per-
sonen im Fall eines zusätzlichen „Chair mans“ 
gebildet. Der Mindestflächen bedarf für Tisch mit 
Bestuhlung beträgt in der Tiefe 1,80 m und in der 
Länge 1,80 m (bzw. 2,40 m).
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• Für Wertungsrichter wird eine der Turnier flä che 
anliegende umlaufende Fläche in einer Breite von 
0,80 m empfohlen, um bis zu neun Einzel tisch-
plätze für Wertungs richter aufstellen zu können. 
Die Höchst zahl, neun Wer tungs richter, sind für 
Deutsche Meister schaften der S-Klasse und For-
ma tion  vorge sehen. Wertungsrichter können ihren 
Stand ort in der so vorgesehenen Fläche wechseln. 
Die Fläche für die Turnierleitung ist angren zend an 
die Fläche für die Wertungs richter an zuordnen.
Rock‘n‘Roll: Wertungsrichter sitzen an Tischen, 
die an der Frontseite der Tanzfläche aufgestellt 
sind (3-5 Wertungs richter bei Sportturnieren, 5 
Wertungsrichter bei (Landes-)Meisterschaften 
und Rang listen turnieren bzw. 7 Wertungs richter 
bei Deutschen Meisterschaften). Für Formations-
turniere benötigen die Wertungs richter erhöhte 
Sitzpositionen mit größerem Abstand zur Tanz-
fläche (z.B. auf einer Tribüne), damit die getanz-
ten Bilder der Formationen zu erkennen sind. Auf 
freie Sicht ist zu achten!

• Zur Auswertung des Wettkampfer geb nisses ist 
ein separater Raum in der Funktion eines Wett-
kampf büros erforderlich. Dieser Raum sollte 
der Tur nier lei tung in mittelbarer räum licher Nähe 
zuge ordnet sein. Da diese Büro funktion lediglich 
für den Zeitraum des Wett kampfes benötigt wird, 
kann die erforder li che Raum kapazität temporär 
bereit ge stellt werden (siehe Abschnitt 3.3.7).

• Für einen ordnungsgemäßen Turnierablauf ist 
eine kurze Wegeführung sowohl für die Tanzak-
tiven als auch für die Wettkampf kommunikation 
und Logistik erforderlich. Der Zugang für Tanz-
paare zur Turnierfläche soll mindestens 2 m breit 
sein.

Im Fall notwendiger Zuschauer anlagen sind diese 
bedarfsgerecht zu konzipieren. Das heißt, dass der 
Zuschauerbereich und die zugehörigen Funk tions-
räume an dem aktuellen Zuschauer auf kom men und 
an der künf tigen Zu schauer ent wick lung zu orientie-
ren und in weiteren Pla nungen zu berücksichtigen 
sind. Entsprechend des zuvor für Tanz sport anlagen 
beschriebenen Allein stellungs merkmals der unmit-
telbaren Nähe und des gegen seitigen Erlebens von 
zuschauen dem Publikum und Tanzenden, wird emp-
fohlen, Zu schau erflächen weitgehend umgreifend 
um eine Turnierfläche (nachgeordnet der Flächen 
für Tur nierleitung und Wertungsrichter) anzulegen.

Wegen der multifunktionalen Nutzung des Tanzsaa-
les wird empfohlen den Boden für Zu schauerflächen 
auf gleichem Niveau und mit glei cher Bodenbelags-
art und -qualität herzu stellen. In diesem Sinn ist eine 
durchgängige Raum höhe über den Zuschauerberei-
chen zu empfeh len. Weiteres siehe Abschnitt 3.5. 

Raumprogramm

Abb. 10:  Bühne mit geringem Höhenversatz als Alternative für eine Podestlösung
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3.2 Ergänzende tanzsportorien-
tierte Bereiche

Als tanzsportorientierte Ergänzungsbereiche sind 
solche Flächen, Räume und Ausstattungen zu ver-
stehen, die zur Vor- und Nachbereitung einer Tanz-
sportausübung förderlich oder sogar notwendig sind.

3.2.1 Aufwärmbereich
Den Tanzaktiven soll vor einem Tanzturnier wie auch 
vor einem Tanz sporttraining eine Möglichkeit für ein 
allgemeines bzw. sportart-spezifisches Aufwärmtrai-
ning gegeben werden. Die Bereit stel lung eines se-
paraten Raumes für eine solche Nut zung wäre nur 
angezeigt, wenn dieser Raum auch für andere Zwe-
cke genutzt werden kann (zum Beispiel für Gymnas-
tikgruppen). 

Im Fall der Rock‘n‘Roll Wettbewerbsarten wird auch 
für den Eintanzbereich eine Musikanlage und eine 
wie über der Wettkampffläche vorge schriebene 
Raumhöhe benötigt. 

Im Fall von Tanz sport zentren wird aufgrund des 
Turnierablaufes empfohlen, die Aufwärm bereiche 
mit den Verkehrsflächen zwischen Um kleide- und 
Tanzsaal zu kombinieren. Auch wenn dadurch die 
Flurbreite erweitert und die Fläche vergrößert wer-
den muss, stellt dies eine wirtschaft liche und sinn-
volle Lösung dar. In diesem Fall ist darauf zu achten, 
dass ein Bo denbelag gewählt wird, der eine solche 
Nutzung auch zulässt. Des Weiteren sollen die sen 
Bereich mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel Spiegelflä-
chen und Bal lett stangen ausgestattet werden.

3.2.2 Konditions- und Fitnessbereich
In Tanzsportzentren sollte ab zwei und mehr Tanz-
flächen ein Konditions- und Fitnessbereich einge-
rich tet werden. Die Größe des Raumes ergibt sich 
der örtlichen Zahl der Tanzaktiven, der an den 
Trainings maßnahmen orien tierten Geräteausstat-
tung und deren hinder nis freien Ab stands flächen. 
Der Boden sollte aus einem starren Unterboden 
und einem rutsch sicheren sowie gut zu reinigenden 
Oberbelag her ge stellt werden. Sofern ein Hantel-
training in Be tracht kommt, sind die Absetzstellen 
durch ent sprechende Last vertei lungs platten bzw. 
stoß ab sorbie renden Gummi mat ten zu schüt zen. Bei 
der Auf stellung und Befestigung von Krafttrainings-
geräten ist die Tragfähigkeit insbesondere von Bo-
den- und Deckenkonstruktionen zu prüfen. 

3.2.3 Regenerationsbereich
Eine beständige körperliche Leistungsfähigkeit 
erfordert insbesondere im Leistungssport eine 
ausreichende und den tanzsportspezifischen An-
forderungen angepasste körperliche Regene ration. 
Bezüglich der baulichen Voraus setzungen zur Um-
set zung von Regenerations maßnahmen sind Vorga-
ben zur Art, Größe und Ausstattung aus den vorhan-
denen bzw. geplanten Rege ne rationsprogrammen 
abzuleiten und mit den Betei ligten (Tänzerinnen 
und Tänzern, Trainern, Finanz entscheidern, Pla-
nern usw.) ab zu stimmen. Ein Regenerationsbereich 
kann mit einer Sauna inclusive Abkühlbereiche, ei-
nem Regene rations becken, Räume für Gymnastik 
und Geräte und weiteren Einrichtungen ausgestat-
tet sein. Aufgrund der Abhängigkeit vom jeweiligen 
Regenerations kon zept kann an dieser Stelle ledig-
lich die Emp feh lung einer Orientierung an trainings-
wis sen schaftlich gesicherten Erkennt nissen und da-
raus abgeleiteten baulichen Maßnahmen gege ben 
werden.

3.3 Allgemeine Nebenräume
Das Nebenraumprogramm richtet sich nach der 
Größe einer Tanzsportanlage und der Bedeu tung 
der Anlage entsprechend der Anforderungen aus 
Trainingsbetrieb bzw. Trainings- Turnier- und Veran-
stal tungs betrieb. Vor allem bei kleineren Anlagen 
kann auf bestimmte Räume verzichtet bzw. können 
Räume unter schiedlicher Funktion zusammengelegt 
werden. 

Die Nebenräume untergliedern sich in: 

• Eingangs- und Kommunikationsbereich,
• Räume für Sportbetrieb,
• Räume für gastronomischen Service sowie
• Räume und Bereiche für Zuschauer.

Letztere sind nur in Anlagen erforderlich, in denen 
regelmäßig Turnier- und weitere Tanz veran staltun-
gen mit regionalem oder über regionalem Charakter 
durchgeführt wer den. 

Empfehlenswert ist es, dem Kommunikations- und 
Gastronomiebereich auch einen Kinder spiel bereich 
zuzuordnen und dessen Größe und Aus stattung ent-
sprechend der Bedarfssituation bereitzustellen.

Für die folgenden Erläuterungen wird ange nommen, 
dass die allge meinen baulichen Anforde rungen be-
kannt sind und des halb nur solche Be sonder hei ten, 
die sich aus der spezifischen Nutzung ergeben, zu 
behandeln sind.

Raumprogramm
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3.3.1 Eingangsbereich
Der Zugang zu Tanzsportanlagen soll bereits aus 
der Entfernung gut erkennbar, ein deu tig, einla dend 
und gemäß der Größe und Be deutung der Tanz-
sportanlage repräsentativ sein. Entsprechend dieser 
Bedeutung soll ein passendes „Entrée“ geschaffen 
werden.

In zentraler Lage zu den Anlagenfunktionen ist ein 
Ein gangsraum, bei größeren Tanzsport anlagen, 
ins besondere sol chen mit Zuschauer anlagen, eine 
Eingangs halle, in ausreichender Flächen größe 
und Raum höhe zu konzipieren. Dieser Bereich soll 
Funk tionen wie Empfangen, Schutz, Begeg nung 
Kom mu nikation und Orientie rung und Erschließung 
der Tanzsportanlage für Anlagen nutzer und -besu-
cher erfüllen. 

Der Eingangsbereich soll von Tageslicht durch flutet 
und in den Abendstunden mit Kunstlicht stimmungs-
voll aus ge leuchtet sein. Die Aus stattung soll zweck-
mäßig, die verwendeten Materialien sollen authen-
tisch (keine Imitate) und strapazierfähig bis robust, 
die Farben sollen hell und warm sein. Zusätz lich 
können mit Pflanzen und Bildern weitere Ak zente 
gesetzt werden. Ziel ist, mit einer weitgehenden 
Transparenz und Helligkeit des Eingangs bereichs 
ankommen den Besuchern eine Of fenheit und mit 
warmen Licht und Materialtönen eine Geborgenheit 
zu vermitteln.

Des Weiteren ist der Zugang barrierefrei zu kon-
zipieren, das heißt, dass die komplette Erschlie ßung 
vor und innerhalb der Tanzsportanlage be rollbar 
hergestellt werden soll. Das schließt auch ausrei-
chend breite Durchgänge insbe sondere für eine 
Roll stuhl nutzung incl. eventueller Begleit personen 
mit ein. Ein Öff nen von Türen und Passieren sons-
tiger Durch gänge muss ohne Hilfspersonal mög lich 
sein. Ein separater Zugang für Rollstuhlfah rende soll 
ver mieden werden. Weitere Erläuterungen sind in 
Kapitel 5 enthalten.

Der Eingangsraum bzw. die Eingangshalle soll 
inner halb der Anlage als zentraler Verteiler zur di-
rekten bzw. indirekten Erschließung der weiteren 
Funktionsbereiche angelegt werden. Mit einem di-
rekten Zugang sind der Tanzsaal und soweit vorhan-
den auch die Zu schauerbereiche, Zuschauer garde-
roben, Re zep tion, Rollstuhldepot, gastronomischer 
Service bereich sowie Gast-/Zuschauertoiletten bzw. 
in reinen Trainings an lagen Eingangs toiletten zu er-
schließen. Alle anderen Be reiche können mit dem 
Eingangs bereich in di rekt, über eine Erschließungs-
fläche oder über andere Funktionsbereiche verbun-
den werden (siehe Kapitel 5 und Abb. 17). 

Diesem ersten Raum soll ein Wind fang vor ge-
schaltet sein.

Bei größeren Anlagen sollte für eine erste Orien tie-
rungs-, Anlauf- und Beratungsstelle eine Emp fangs-
theke als Rezeptionsfunktion in die Ein gangs halle 
integriert bzw. direkt von der Ein gangshalle zugäng-
lich sein (siehe Abschnitt 3.3.2 Rezeption, Verwal-
tung und Steuerung).

Sofern eine Tanzsportanlage außer für Trainings-
zwecke auch für Tanzturniere und sonstige Ver-
anstaltungen mit Zuschauer auf kommen genutzt 
wird, ist der Eingangs bereich in seiner Größe und 
weiteren Ausstattung für die Funktion als Versamm-
lungsstätte zu konzipieren. Dies betrifft insbe-
sondere die Be schaf fenheit von Flucht wegen für 
Not- und Panik situationen, die bauauf sicht lichen 
Zulas sungen der verwendeten Materi alien und 
Kon struk tionen, die ausrei chende Ausstattung mit 
Toiletten und Garderoben sowie die Ausstat tungen 
mit Brand melde- und Lösch einrichtungen. Entspre-
chend der Muster-Ver samm lungs stätten ver ordnung 
sind für deren Gültigkeit folgende Schwellenwerte zu 
beachten, für:

• Versamm lungs stätten mit Ver samm lungs räumen, 
die einzeln mehr als 200 Besuche rinnen und Be-
sucher fassen und 

• meh rere Versamm lungsräume, die gemein same 
Ret tungs wege haben und insgesamt mehr als 
200 Besu che rinnen und Besucher fassen sowie

• Versammlungs räume und sonstige Auf ent halts-
räume deren Grund fläche größer als 100 m² be-
messen ist. 

Siehe auch Abschnitt 3.5 Zu schauer anlagen.

Sofern in der Tanzsportanlage ein gastro nomi scher 
Servicebereich eingerichtet werden soll, sollte die-
ser direkt von der Eingangshalle zugäng lich sein. 
Somit kann sowohl für den Tanzsport bereich als 
auch für den Service bereich ein Mehrwert über eine 
gesteigerte Öf fentlichkeit er reicht werden (siehe Ab-
schnitt 3.4 und Kapitel 5). Ein reduziertes Service-
angebot kann bereits mit Sitz gelegenheiten und ei-
nem Getränke automat im Eingangsbereich realisiert 
werden.

Bezüglich der Pflege und Hygiene ist einer Ver-
schmutzung der Anlage durch Straßen schuhe bereits 
im Ein gangs bereich wirksam entgegen zu wirken. 
Es wird empfohlen, im direkten Zugangs bereich ei-
nen ausreichend großen Sauberlauf bereich anzule-
gen. Die Ge samt länge des Sauber laufbereichs soll-
te min destens 7 m und die Breite mindestens 1 m 
betra gen. Der Sauber laufbe reich sollte so angelegt 
sein, dass eine Umge hung weitgehend verhindert 
wird. Damit können die Hygiene im gesamten Ge-
bäude ver bessert und somit Reini gungs kosten ein-
gespart werden. Für einen Sauberlauf bereich kom-
men folgende bauli che Varianten in Betracht:

Raumprogramm
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• Im Außenbereich eine mit einem kleinstma-
schigen Gitterrost oder mit einer gleichwerti gen 
Abstreif kon struk tion ausge stat tete Lauf fläche. 
Diese Lauffläche soll bis an die Ein gangstür he-
ranreichen.

• Im Windfang und/bzw. in der Eingangshalle eine 
Gum mimatte mit Bürsten für die Grob rei ni gung 
und eine textile Fußmatte oder gleich wertige Mat-
tenkonstruktion für die Fein reini gung.

• Eine Kombination aus verschiedenen Matten arten 
sowie äußeren und inneren Sauber lauf bereichen 
ist für das Reinigungs ergebnis vorteilhaft. Die 
jeweiligen Abschnitte sollen so bemessen sein, 
dass mehrere Schritte hierauf gegangen werden 
können.

Um eine wirtschaftliche Lösung entsprechend der 
aktuellen technischen Entwicklung umzu setzen 
wird empfohlen, das Marktangebot von Reini gungs-
systemen für Eingangsbereiche zu sondieren.

3.3.2 Rezeption, Verwaltung und 
Anlagen steuerung
Dem Eingangsbereich sollte eine zentrale Anlauf-
stelle für alle Vereinsangelegenheiten und auch als 
eine erste Orientierung für Besucher direkt zugeord-
net sein. In kleinen Anlagen, die nicht personalbe-
treut sind, kann dies mit einer ‚Info-Tafel’ bzw. einem 
Schaukasten’ zur Infor mation der Vereins mit glieder/
Anlagennutzer erfüllt wer den. Weiter sollten in die-
sem Bereich Wert- und Depot fächer in aus reichen-
der Größe, zum Beispiel für Mofa helme und ein 
gut be lüfteter Schrank für Fundsa chen angebracht 
werden. So fern in der Anlage kein gastronomischer 
Service bereich vorgesehen ist, erscheit es in der 
Regel zweckmäßig diesen Bereich auch mit einer 
Getränke /Snack aus gabe auszustatten.

Des Weiteren ist in zentraler Lage eine Fläche bzw. 
ein Raum mit einer Erste-Hilfe-Aus rüstung (Erste-
Hilfe-Liege, Erste-Hilfe-Set, De fibrillator usw.) einzu-
richten.

In großen Tanzsportanlagen (Anlagen mit mehre-
ren Trainingsflächen und/bzw. Tanzsaal mit Zu-
schaueranlage und/bzw. Gastronomiebetrieb) soll te 
aus Re zep tion, Verwaltung und Technik steue rung 
eine zentrale Raum- und Funktions einheit gebildet 
werden. Dementsprechend sollten die hierfür er-
forderlichen Flächen bzw. Räumlich kei ten vom Ein-
gangsbereich unmittelbar zu gäng lich und zentral zur 
Gesamt an lage an ge ord net sein. 

Innerhalb dieser Funktionseinheit sollte eine Rezep-
tion so angelegt werden, dass auf der Betreiberseite 
ein ausreichender Über blick über den ankommen-
den Publikumsverkehr und seitens des Publikums 
eine direkte Blick be zie hung und Er reichbarkeit vom 
Eingangs bereich mög lich ist. Alle Verwaltungsvor-

gänge für den Vereins- und weiteren Geschäftsbe-
trieb sollen von hieraus in Empfang genommen und 
zur Bearbeitung weitergeleitet werden können. Die 
Verwaltungs einheit sollte un mit telbar mit der Rezep-
tion verbunden, die Techniksteuerung sollte der Re-
zeption direkt bzw. indirekt zugeordnet sein.

Die technische Steue rung umfasst in der Regel 
Beleuchtung, Illumina tion, Raumverdunklung, Be-
schallung, Belüftung, Notfallsteuerung incl. Instal-
lationen für den Panikfall. Bezogen auf die zu ergrei-
fenden Steue rungs maßnahmen erfordert dies einen 
ausreichenden optischen und akusti schen Zugang 
zum Veranstaltungssaal sowie eine über Sensoren 
her gestellte indirekte Information über die techni-
schen Zustände der Gesamt anlage.

In Anlagen mit großem Zuschau eraufkommen ist 
zu emp fehlen, die Technik steuerung von einem er-
höhten Stand platz mit einer direkten optischen und 
akustischen Verbindung zum Veran stal tungs saal, 
evtl. sogar in einem darüber liegenden Ge schoss, 
anzuordnen. Ein Niveau versprung erfor dert jedoch 
innerhalb dieser zentralen Raum- und Funktionsein-
heit eine interne Verbin dungs treppe, die als unterge-
ordnete Treppe ausgebildet werden kann.

Sofern eine enge räumliche und funktionale Ver-
bin dung dieser Organisations- und Steu erungs-
funktionen im Anlagenkonzept nicht umge setzt wer-
den kann, hat dies einen erhöh ten Personal einsatz, 
Verwaltungs- und Logistik auf wand zur Folge. 

Eine erweiterte technische Komplexität liegt bei Be-
schallungsanlagen vor. Diese sind so zu kon zipieren, 
dass sie für einen Veran staltungs zweck zentral und 
für Tanzturniere und Trai nings betrieb dezentral ge-
steuert werden können. Für Tanz turniere ist eine 
Bedienbarkeit der Beschallungsanlage an der Tur-
nierfläche durch die Turnierleitung und für den Trai-
ningsbetrieb eine Bedienbarkeit an den Trainings-
flächen durch den Tanzlehrer zu ermög lichen (siehe 
Abschnitt 6.2). Demnach ist eine über geordnete, 
zen trale Steuerung in Kombi nation mit einer dezen-
tralen Steuerung er forder lich.

3.3.3 Toiletten in Tanzsportanlagen
In Tanzsportanlagen sind eine ausreichende Anzahl 
Toiletten entsprechend der verschiedenen Funkti-
onsbereiche zu installieren. Im Fall von Tanz sport-
anlagen, die ausschließlich für Trai nings zwecke 
genutzt werden, sollen dem Eingangsbereich Toi-
lettenräume für Damen mit mindestens ein WC-Sitz 
und für Herren mit mindestens ein WC-Sitz und ein 
Urinal zugeordnet sein. Mindestens ein WC im Ein-
gangs bereich soll behin dertengerecht, das heißt 
roll stuhltauglich hergestellt sein. Des Weiteren sind 
in Umkleideeinheiten jeweils den Dusch-, Wasch-
räumen Toilettenräume zuzu ordnen (siehe Toiletten 
in Um klei de ein heiten in Abschnitt 3.3.4).
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Für den gastronomischen Servicebereich sind, ori-
entiert an der Größe des Gast raumes, Gäste toiletten 
bereitzustellen (siehe Gaststätten ver ordnungen). 
Bei größeren Gastronomie ein rich tungen müssen 
auch für das Küchenpersonal separate Toiletten mit 
Waschmöglichkeiten ein geplant werden (siehe Toi-
letten für gastro no mi schen Service be reich; Sozial-
räume für Service per sonal in Abschnitt 3.4).

Für Turniere und Tanzveranstaltun gen sind ent-
sprechend der Ver samm lungs stätten ver ord nung der 
Bun des länder aus reichend di mensionierte Toiletten-
anlagen vor zusehen (siehe Toiletten für den Turnier- 
und Veranstaltungs betrieb in Abschnitt 3.5).

Zur Reduktion des Installa tionsaufwandes sollte bei 
der Planung auf eine konzentrierte Sanitäran ordnung 
geachtet werden, das heißt, dass der separate Toi-
lettenbedarf für den Sport-, Zuschauer-, Besucher- 
und Service betrieb durch eine Zusammenlegung in 
Teilen kompensiert werden kann. Voraussetzung ei-
ner Zusammen legung ist ein gemeinsamer Zugang 
zur Tanzsportanlage. Weitere Einsparungen können 
mit einer zusam menhängenden Installation erreicht 
werden. 

Grundsätzlich sollen Toiletten über eine Geruchs-
schleuse in Form eines Vorraumes zugänglich sein. 
Die Toi letten und Vor räume müssen gut belüftbar 
sein. Sofern erforderlich, ist eine mecha nische Be- 
und Entlüf tung vorzusehen.

In den Vorräumen sind Handwaschbecken anzu-
ordnen. In den Damen toiletten soll jeweils in den To-
ilettenkabinen ein zusätzliches Handwasch becken 
installiert werden.

3.3.4 Umkleideeinheiten
Um eine Tanzsportanlage effektiv auslasten zu kön-
nen, sind Um kleide ein heiten entsprechend der Ka-
pazität der Tur nier- und Trainingsflächen zu dimen-
sionieren und funktional zuzu ordnen. Die An zahl 
und Größe der Um kleideeinheiten sind an der Teil-
nehmerzahl eines Turniers, einer Trai nings einheit 
bzw. einer Zeiteinheit zu orientieren. Be zogen auf 
eine Turnierfläche von 180 m² ist von durchschnitt lich 
20 Paaren, bei Turnierflächen bis 240m² bis maxi-
mal 30 Paaren auszu gehen. Hier für sind für Damen 
und für Her ren getrennte Umkleide einheiten, jeweils 
be ste hend aus Um klei deraum, Dusch-/Waschraum 
und Toi lette(n), bereit zu stellen. Dusch-/Wasch räume 
sollen un mittel bar von Umkleide räumen zugäng lich 
sein.

Bei Turnieren in den Tanzsportarten Rock‘n‘Roll und 
Boogie-Woogie kann die Bezugsgröße ’Turnierflä-
che’ zur Dimensionie rung der Umkleideeinheiten 
nicht zugrunde gelegt werden. Dies ist damit be-
gründet, dass die Vorrunden, Zwischenrunden und 
Endrunden nacheinander in allen Klassen durchge-

führt werden und somit während eines Turniers ins-
besondere bei Umkleiden sehr hohe Kapazitätsan-
forderungen auftreten. Zum Weiteren wird vor einem 
Turnier allen Turnierteilnehmern die Möglichkeit zum 
Eintanzen und für Stellproben gegeben, sodass in 
allen Klassen über den gesamten Turnierzeitraum 
Wettbewerbe durchgeführt werden. Eine Abnah-
me der Kapazitätsanforderungen ergibt sich bis zur 
Endrunde nur über den Ausscheidungsmodus. 

Insbesondere Dusch-, Waschräume sind kosten-
intensive Anlagenbereiche. Als eine kosten redu-
zierte Lösung kann bei größeren Anlagen (ab 4 
Umkleide räumen) eine Kombi lösung, indem einem 
Duschraum zwei Um kleide räume zugeord net wer-
den, in Betracht kommen. Grundlage dieser Lösung 
ist, dass in der Praxis von einem zeitver setzten 
Dusch-, Waschbedarf aus ge gangen werden kann. 
Daraus ergibt sich, dass einem Dusch- /Waschraum 
zwei Umkleideräume zuge ordnet werden können 
(siehe Abb. 9). Eine Ge schlech ter tren nung ist jedoch 
auch in dieser Kombilösung räumlich und organisa-
to risch zu ge währ leisten. 

Bezüglich der Flexi bilität in der Nutzung ist fest zu-
halten, dass entsprechend den Anforderungen bei 
Tanz tur nieren und beim Trainingsbetrieb mit meh-
reren kleinen Umkleideeinheiten eine höhere Flexi-
bilität zu erreichen ist als mit wenigen Großeinheiten.

Bezogen auf eine turnierspezifische Bedarfslage 
sollten Umkleide-, Duscheinheiten für den Platzbe-
darf einer Formations mann schaft pro Geschlecht, 
für ca. acht bis zwölf Personen dimensioniert sein.

Umkleideräume
Umkleideräume sind mit Umkleidesitzbänken bzw. 
Stühlen und Aufhängevorrichtungen für die Tur-
nierkleidung auszustatten. Je Umkleideplatz sind 
zwei Garderobenhaken vor zusehen. Um Verlet-
zungen zu vermeiden, sollen die Gar dero benha-
ken nicht scharfkantig und möglichst elastisch sein. 
Des Weiteren sind eine obere Ablage und eine Auf-
hängemöglichkeit für die Turnier kleidung zweck-
mäßig. Sofern Umkleide räume großzügiger dimensi-
oniert werden können, sind von den Umkleidesitzen 
getrennte Garderoben für die Turnierkleidung zu 
empfehlen.

Je Umkleideplatz werden im Fall einer Sitzbanklö-
sung eine Sitzbreite von min destens 0,5 m, eine 
Sitztiefe von mindestens 0,4 m und eine Sitzhöhe 
von 0,42 m zu Grunde gelegt. Unter den Sitzbän ken 
sollte ungehin dert gereinigt werden können. Wegen 
des oft großen Zeit- und Platzaufwandes beim An-
legen der Garderobe erscheint eine Sitz möglichkeit 
mit Stühlen vorteil hafter. Hiermit ist jedoch ein grö-
ßerer Platzbedarf (pro Stuhl: B = 0,60 m, T = 0,50 
m) verbunden. Die Breite der Verkehrswege und 
die Abstände zwischen Bank-/Stuhlreihen in den 
Umkleide räumen sollte min destens 1,5 m betragen.
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Abb. 11:  Einrichtungsvariante eines Umkleideraumes mit ei-
ner Bestuhlung und einer darüber ange ordneten Gar-
derobenaufhängung.

Abb. 12:  Schematische Querschnittsdarstellung eines Umklei-
deraumes mit einer getrennten Garde robe für die 
Turnierkleidung. Die mittig ge zeichnete Konstruktion 
stellt eine verfahrbare Garderobe dar, die je nach Be-
darf variabel eingesetzt werden kann.

Des Weiteren soll jeder Umkleideraum mit einem 
mind. 1,80 m hohen und mind. 0,70 m breiten Spie-
gel und fünf Spiegel (in Augenhöhe ange bracht) 
ausgestattet sein.

Dusch-/Waschräume
Dusch-/Waschräume sind mit Duschen, Wasch-
tischen und Abtrockenplätzen auszustatten. Dusch-
  und Waschstellen können in einem Raum, sollen 
jedoch getrennt voneinander ange ordnet werden.

Zur Ermittlung der Anzahl der Duschen und Wasch-
tische können für einen kurzzeitig auf tre tenden 
Dusch- und Waschbedarf jeweils vier bis sechs Per-
sonen pro Duschstelle und pro Dusch-/Waschraum 
ein bis zwei Waschtische ange nommen werden. 
Wegen der relativ hohen Her stellungskosten von 
Duschräumen wird eine Di mensionierung am obe-
ren Grenzwert empfoh len.

Die Anzahl der Dusch-, und Waschstellen pro Dusch-/
Waschraum ergibt sich aus der Größe des vorgela-
gerten Umkleideraumes (bei der zuvor beschriebe-

nen Kombilösung, ist aufgrund des zeitversetzten 
Dusch-, Waschbedarfs, nur ein Umkleideraum zu 
berücksichtigen). Es wird empfohlen, Umkleideein-
heiten so zu di men sionieren, dass Dusch-/Wasch-
räume mit mindestens zwei bis höchstens sechs 
Duschstellen und mindestens ein bis höchstens 
zwei Waschstellen auszustatten sind. Sofern in der 
Praxis Duschstellen nur wenig frequentiert wer den, 
wird empfohlen, Waschtische zugunsten von Dusch-
stellen zu installieren.

Die Dusch stellen sollten als offene Reihen dusch-
anlage, jedoch mit Trennwänden für den Spritz-
wasserschutz installiert werden. Vor den Dusch-
reihen soll eine aus reichend große Abtrockenzone 
angeordnet sein. Für die Dusch stellen haben sich 
Schrägduschen mit unver stellbaren Duschköpfen 
in etwa 2,20 m Höhe mit Mischbatterien bewährt. 
Zum Schutz gegen Verbrühen muss die Wasser-
temperatur in jedem Falle thermostatisch geregelt 
werden (zent ral gesteuerte thermostatische Rege-
lung mit Ver brühungsschutz). Um die Luftfeuchte 
gering zu halten, ist eine mechanische Be- und Ent-
lüf tung für einen zehnfachen Luftwechsel pro Stun-
de vorzu sehen.

Toiletten in Umkleideeinheiten
An der Verbin dungsstelle vom Umkleideraum zum 
Dusch-/Waschraum ist eine (möglichst rollstuhl-
gerechte) Toilette vorzusehen. Bei den oben ge-
nannten ’Kombi lösungen’ sollte jedem Umkleide-
raum eine Toilette zugeordnet sein (siehe Abb. 17). 
Auf Hand wasch becken kann in den Toiletten ver-
zichtet werden, da hier eine Wasch stelle im Dusch-/
Wasch raum vorhanden ist (Ausnahme: in den Toi-
lettenkabinen der Damentoiletten. Siehe Abschnitt. 
3.3.3).

3.3.5 Rollstuhldepot
Sofern Rollstuhlfahrende den Tanzsport betrei ben, 
ist ein abschließbares Depot zum Aufbe wahren von 
Sport- bzw. Alltagsrollstühlen erfor derlich. Rollstuhl-
sporttreibende benutzen spezielle auf eine Sportart 
zugeschnittene Sportrollstühle, die nur für Sport-
zwecke eingesetzt werden. Die An- und Abfahrt 
zur Tanzsportanlage erfolgt allgemein mit einem 
alltagstauglichen Rollstuhl. Demnach besteht ein 
Depotbedarf für Sportroll stühle außer halb der Trai-
ningszeiten und Alltags roll stühle während der Trai-
ningszeiten. Diese Tren nung hat den zusätzlichen 
Vorteil, dass Ver schmut zungen vom Tanzparkett 
fern gehalten werden können. Das De pot sollte zur 
Wahrung dieses Vorteils möglichst dem Eingangs-
bereich zuge ordnet sein.

Ein zunehmender Bedarf für diese Sportvariante ist 
insbe sondere vor dem Hintergrund der demogra-
phischen Entwick lung zu sehen, indem die Bevöl ke-
rungskohorten der älteren Jahrgänge zuneh men und 
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diese in ihrem Lebensstil sportaktiver als vergleich-
bare Jahrgänge der Vergangenheit sind. Demnach 
wird empfohlen, eine Depotkapazität an einem auf 
die Stand zeit der Tanzsportanlage prog nos tizierten 
Sport bedarf zu orientieren. 

3.3.6 Sportgeräteraum
Zur Unterbringung der für den Tanzsport not wen-
digen Geräte ist ein auf die Größe der An lage abge-
stimmter, ausreichend dimensionierter Ge räte raum 
notwendig. Er sollte möglichst dem Tanzsaal zuge-
ordnet werden. 

3.3.7 Magazinraum
Zur Unterbringung von Tischen und Stühlen für 
Veranstaltungen ist ein ebenfalls auf die Größe der 
Anlage abgestimmter, ausreichend groß di men si-
onierter und dem Tanzsaal direkt zugeordneter Ma-
gazinraum einzuplanen. Dieser Raum sollte so ge-
staltet sein, dass die während einer Veranstaltung 
dann leergeräumte Raum kapazität für weitere Ver-
anstaltungsfunktionen (zum Beispiel Wettkampfbü-
ro) genutzt werden kann.

3.3.8  Besprechungs-, Schulungs- und 
Allzweck raum

Es wird empfohlen, einen Raum für Be sprechun-
gen, Schulungen, Vereinssitzungen evtl. Presse-
gesprächen und für weitere Zwecke (zum Beispiel 
kleine Feierlichkeiten) entsprechend des örtlichen 
Be darfs bereitzustellen und mit Tischen, Bestuh-
lung und notwendigen Ausrüstungen zum Beispiel 
Bildpro jektions flächen; auszustatten. Um den Raum 
variabel nutzen zu können, sind zu sätzliche Stau-
räume für Möbel lagerungen etc. vorzu sehen.

3.3.9 Putzmittelraum
Dieser für Putzgeräte und Pflegemittel erforder liche 
Raum sollte 3 bis 5 m² groß sein.

3.3.10 Technikräume
Zur Installation der Haustechnik werden speziel-
le Räume zum Beispiel Heizungsraum, Hausan-
schlussraum usw. benötigt. Für eine Planung und 
Erstellung der Haustechnik sind entsprechende 
Fach inge nieure zu Rate zu ziehen.

3.4 Räume für den gastro-
nomischen Service

Der Betrieb eines Schankraumes, einer Gastro-
nomie, einer Cafeteria, eines Cafés etc. kann für 
eine Tanzsportanlage von großer Bedeutung sein, 
da hierüber eine Verbindung von Sportaus übung 
und Geselligkeit erreicht sowie eine Einnah mequelle 
aus Bewirtschaftung bzw. Verpachtung ermöglicht 
werden kann. In Bezug auf Letzteres ist jedoch zu 
entscheiden, ob dieser Bereich aus schließlich in-
tern genutzt werden soll oder für eine halböffentliche 
oder öffentliche Nut zung zugäng lich sein soll. Siehe 
auch Abschnitt 3.3.1.

Bei einer ausschließlich internen Nutzung ist zu prü-
fen, ob dieser Bereich den Trainings flächen oder 
dem Eingangsbereich zuzuordnen ist oder ob damit 
eine Verknüpfung von Eingangs bereich und Tanz-
fläche erreicht werden soll. Als eine stark reduzier-
te Variante kann ein Geträn keauto mat in Betracht 
kommen, der jedoch we gen des damit verbundenen 
Lärms im Eingangs bereich platziert sein sollte.

Im Fall einer öffentlichen Nutzung und entspre chend 
der oben beschriebenen Zielsetzung einer Verbin-
dung von Sport und Öffentlichkeit wird ein gemein-
samer Zugang von Servicebereich und Tanzsportbe-
reich empfohlen. Ab der Ein gangs halle kann sollte 
eine kontrollierte Trennung der sportbezogenen Ne-
benraumbereiche und der Gastronomie- und Zu-
schauerbereiche erfolgen. Eine Beziehung innerhalb 
der Anlage kann für den Gastronomiebereich wieder 
hergestellt werden, indem vom Gastraum des Ser-
vicebereichs eine großzügige optische Verbin dung 
(zum Beispiel mittels verglastem Raum teiler) zum 
Tanzsaal er möglicht wird. Vorstellbar ist auch eine 
variable räumliche Verbindung von gastro nomischem 
Service und Tanzsportaktivität, das heißt, dass nach 
Bedarf wählbar eine räumliche Ver bin dung bzw. eine 
Trennung vom Service-Gastraum zum Tanzsaal 
hergestellt werden kann. Bei solchen Kon zeptionen 
sind die Auflagen bezüglich des Brand schutzes, der  
Versammlungs stätten ver ordnung und der Gaststät-
tenverordnung zu be achten.

Zur Größe des Gastraumes des Servicebereichs 
kann kein Richtwert angegeben werden, da die-
se von der Zielset zung, hauptsächlich den ökono-
mischen Zielen eines Anlagenbetreibers, abhän-
gig ist. Insbesondere bei einer gewinnorientierten 
Bewirt schaftung einer Gastronomie, eines Cafés, 
einer Cafe teria usw. empfiehlt sich der frühzeitige 
Kontakt mit Fach planern. Des Weiteren sind um-
fangreiche Ge setze und Verordnungen für gastro-
nomische Ein richtungen zu beachten, so unter An-
derem das Gast stätten recht, das im Wesentlichen 
im Bundesgaststättengesetz ge regelt ist. Dane ben 
existieren eine Vielzahl anderer Vorschriften zur 
Detail regelung, wie Gaststätten-, Arbeits stätten-, 
Gewerbe- und Bau ord nung des jeweiligen Bundes-
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landes etc. Ent sprechend der nach der Föderalis-
musreform vereinbarten Bund-Länderkompetenz 
sind künftig die Bundesländer für das Gast stätten-
recht zu ständig. Der Prozess der Übertragung in 
Länder gesetzgebungen und Verordnungen ist noch 
nicht abge schlossen und bei künftigen Projek-
tierungen zu aktualisieren.

Küche
Es gelten die oben angegebenen gesetzlichen 
Grund lagen, Vor schrif ten und Detailregelungen. 
Dies bezieht sich insbesondere auf Hygiene- und 
Sicherheits as pekte in Abhängigkeiten zur Art und 
Größe des Gast ronomiebetriebes sowie den bau-
lichen und techni schen Ausführungen für eine 
ordnungsgemäße Um setzung. Weitere Auflagen 
bestehen gegen über Nachbar schaf ten, indem Be-
einträchtigungen zu vermeiden sind.

Vorratsraum/Kühlraum
Für den täglichen Bedarf und für die wirtschaft liche 
Vorhaltung von Nahrungsmitteln und Geträn ken sind 
entsprechende Räume erforder lich. Bei größeren 
Anlagen sind gesonderte Kühl räume für Lebensmit-
tel notwendig.

Leergutraum/Entsorgung
Der Raumbedarf richtet sich nach der Größe des 
Ausschanks. Auf eine hygienisch einwand freie Müll-
beseitigung ist zu achten.

Putzmittelraum
Größe und Ausstattung müssen der Gesamt größe 
des Gastbereichs und der in Betracht kom men den 
Kücheneinrichtung entsprechen.

Toiletten für gastronomischen Service be reich
Je nach Größe des gastronomischen Service be-
reichs müssen entsprechend der jeweiligen Lan des-
verordnung zur Ausführung des Gast stätten gesetzes 
eine ausreichende Anzahl Toiletten zur Verfügung 
stehen. Im Fall eines gemeinsamen Zugangs von 
Servicebereich und Tanz sport bereich kann der Toi-
lettenbedarf beider Bereiche zusammengelegt wer-
den. Weiteres siehe Abschnitt 3.3.3.

Sozialräume für Servicepersonal
Bei größeren Gastronomieeinrichtungen sind ent-
sprechend der gesetzlichen Grundlagen Personal-
räume mit Aufenthaltsräumen, Personal toiletten, 
Umkleiden und Dusch-/Waschräume einzupla nen.
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3.5 Räume und Flächen für  
Zuschauer

Für Veranstaltungen mit größeren Zuschauer zahlen 
sind die Bestimmungen der Ver samm lungs stätten-
ver ord nung des jeweiligen Bundes landes zu beach-
ten. Das Flächen- und Raum pro gramm ist entspre-
chend der örtlichen Bedarfs situation zu ermitteln. 
Hierbei sind auch die zum Programmablauf und im 
Sinne der Öffent lichkeits arbeit kapazitäts relevanten 
Flächen und Räume für Ehrengast bereich, Presse, 
Funk und Fernse hen etc.) zu berücksichtigen. 

Eingangsbereich
Der Eingangsbereich für Zuschauer soll 0,1 m² je 
Zuschauerplatz groß sein.

Garderobe
Für je drei Zuschauerplätze ist ein Garderoben platz 
vorzuhalten. Je Garderobenplatz werden 0,05 m² bis 
0,1 m² benötigt (einschließlich 1 m Ausgabe tisch für 
je 30 Garderobenplätze). 

Kasse 
Für den Kartenverkauf ist je 800 Zuschauer eine 
Kasse, mit der gleichzeitig die Ein gangs kontrolle 
wahrgenommen werden kann, erforderlich.

Toiletten für den Turnier- und Veranstaltungs-
betrieb
Toiletten für den Turnier- und Veranstaltungs betrieb 
sind entsprechend der Versammlungs stätten-
verordnung des jeweiligen Bundeslandes zu dimen-
sionieren. Bezüglich der Muster-Ver sammlungs-
stättenverordnung sind für bis 1000 Besucherplätze 
und hierbei für je 100 Besucher plätze 1,2 Toiletten-
becken für Damen und 0,8 Toilettenbecken und 1,2 
Urinalbecken für Herren vorzusehen. Der ermittelte 
Zahlenwert ist auf eine ganze Zahl aufzurunden. Für 
Rollstuhl benutzer müs sen geeig nete, stu fenlos 
erreich bare Toiletten in ausreichender Zahl - min-
destens jedoch für je 10 Rollstuhlplätze eine Toilette 
- vorhan den sein.

Toilettenanlagen sollen von der zentralen Ein-
gangs halle bzw. im Verlauf der Zuwegung zu den 
Zuschauer flächen zugänglich sein. Weiteres zur An-
ordnung siehe Abschnitt 3.3.3. Für einmalige bzw. 
selten vorkommende Kapa zitätsengpässe (zum Bei-
spiel bei Turnieren von beson derer Bedeutung) kön-
nen außerhalb des Gebäudes temporär instal lierte 
Toilettenanlagen in Betracht kommen. 

Flächen für Zuschauerplätze
Bei Tanzsportveran staltungen ist es üblich, Zu-
schauerplätze mit Tischen und Stühlen aus zu-
statten. Sofern die Veranstaltung mehr als 200 
Personen einschließ lich der Sport ler fasst, ist die 
Ver samm lungs stätten ver ord nung der Bundes länder 
zu beachten. Entsprechend der Muster-Ver samm-

lungs stätten ver ord nung darf, von jedem Tischplatz 
gemessen, der Weg zu einem Gang nicht länger als 
10 m sein. Der Abstand von Tisch zu Tisch soll 1,50 
m nicht unterschreiten. 

Wie in Abschnitt 3.1.2 ’Turnierrelevante Nebenflä-
chen’ beschrieben, ist es in Tanzsport anlagen üblich 
und vor dem Hinter grund einer multifunk tionalen und 
variablen Nutzung sinnvoll, Zuschau erflächen auf 
der gleichen Ebene, mit gleichem Belag und glei-
cher Raumhöhe wie die Turnierflä che anzulegen. 
Zur Verbesserung der Sichtver hältnisse und unmit-
telbaren Nähe zum Tanz ge schehen wird empfoh len, 
die Zuschauer flächen möglichst umgreifend um die 
Turnier fläche anzu legen.

Zur Vermeidung von Beschädigungen des Bo-
denbelags im Bereich der Zuschauerflächen ist ein 
temporärer Schutz in Form eines ausrollbaren und 
wiederverwendbaren Boden belags zu emp fehlen. 

Abb.14:  Beispiel für eine Bestuhlungsvariante mit Tischen, eine 
variable Nutzung der Gesamtfläche, eine die Turnierflä-
che umgreifende Zuschauerfläche.

24

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

Raumprogramm

Ott-P
Beschriftung
Diesen Abs. nach der Abb.



25

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

4 Erschließung und 

 
Orientierung einer  
Tanzsportanlage

Bei Neubauvorhaben, Umnutzungen vorhandener 
Gebäude und umfassenden Umbaumaßnahmen 
sind bezüglich der Erschließung und baulichen Ori-
entierung einer Tanzsportanlage sowohl die städte-
baulichen Aspekte als auch die Besonder heiten der 
Grundstückssituation zu einem schlüs si gen Gesamt-
konzept zusammen zuführen. Aus städtebaulicher 
Sicht sind die im wirksamen Um feld vorhandene 
morphologische Struktur wie auch Fassadenpro-
portion und -profilie rung, die Vor gaben (soweit vor-
handen) aus einem rechts kräftigen Bebauungsplan 
und eventuell. Stadt ent wick lungsprogramm und die 
vor Ort bestehenden Möglichkeiten zum Erreichen 
der Anlage, so für den Fuß- und Fahrradverkehr, 
den öffentlichen Nahverkehr und KFZ-Verkehr zu 
berücksichtigen. Hinzu kommen die spezifischen 

Bedingungen aus der Grundstückssituation wie zum 
Beispiel Grundstücks zuschnitt, Geländeformation, 
Andie nung und Himmelsrichtung. Auf der Grundla-
ge dieser Vor ga ben ist das Gebäude so anzuord-
nen und zu orientieren und Parkierungsflächen und 
Grund stücks erschließung so anzulegen, dass alle 
Ein zel funktionen der Tanzsportanlage möglichst 
ohne Einschränkungen erfüllt werden können.

Die Anzahl der KFZ-Stellplätze und Fahrrad ab-
stellplätze sowie zugehörige Zugänge und Zu fahrten 
für eine Tanz sportanlage sind an ihrer Größe (An-
lagenkapazität) und Funktion (Trainings- bzw. Ver-
sammlungsstätte) zu orien tieren. Hierbei sind die 
im Bebau ungsplan nach Baugesetzbuch, die nach 
Bau ord nung des jeweiligen Bundeslandes und die 
auf der Grundlage von Gemein desatzungen vorlie-
genden Festsetzungen zu be achten. Die Anzahl der 
KFZ-Stellplätze für Men schen mit Behinderungen 
richtet sind nach der Ver samm lungs stätten ver ord-
nung des be tref fen den Bundeslandes, die Größe 
der Stell plätze nach DIN 18040-1 aus zu legen.

Des Weiteren ist die Sportanlagen lärm schutz-
verordnung – 18. Bundes-Immissions schutz ver ord-
nung (BImSchV) sowohl für die Tanz sport anlage 
als auch für Einrichtungen, die mit der Sportanla-

Abb.15: Rückfassade des Grün-Gold Tanzturnierclubs Herford
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ge in einem engen räumlichen und be trieb lichen 
Zusammen hang stehen, in die Pla nung einzubezie-
hen. Dazu gehören auch die Lärm immissionen des 
an- und abfahrenden Verkehrs.

Nach den Versammlungsstättenverordnungen der 
Länder sind soweit erforderlich Rettungswege auf 
dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und Be-
wegungsflächen für Einsatzfahrzeuge von Poli zei, 
Feuerwehr und Rettungsdiensten zu erstellen und 
dauerhaft und gut sichtbar auszuweisen.

Die Außenanlage, insbesondere die Stellplatz-
flächen sollten mit Bepflanzungen, auch Bäumen, 
optisch und funktional sinnvoll geglie dert werden. 
Eine Versiegelung der Grundstücksfläche ist auf 
ein Mindestmaß zu redu zieren. Insgesamt ist ein 
flächensparendes Bau- und Erschließungs konzept 
zu verfolgen. Soweit dies mit dem architektonischen 

Konzept vereinbar ist, sollen eine Fassaden- und 
Dach begrünung der Tanzsportanlage geprüft wer-
den.

Der Stellenwert der Zuwegung und der un mittel-
bare Eingangsbereich zu einer Tanzsportanlage 
werden wegen der vielfältigen Abhängigkeiten aus 
äußeren Bedingungen und inneren funktionalen An-
forderungen nochmals hervorgehoben. Ein Zugang 
zu einer Anlage soll eindeutig und für alle ankom-
menden Verkehrs teilnehmer (von Fuß gänger und 
Radfahrer bis zu KFZ-Fahrer) gleich berechtigt zu 
erreichen sein. Die Wegeführung soll leicht orien-
tierbar, gut ausge leuchtet und übersichtlich (ohne 
Dunkel zonen) und insgesamte barrierefrei, also 
auch berollbar, angelegt sein. Ein Separieren der 
Rollstuhlfah rende über eine ge trennte Wege führung 
soll vermieden werden.

Abb.16: Städtebauliche Einbindung des Clubhauses des Grün-Gold Tanzturnierclubs Herford
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Erschließung und Orientierung einer Tanzsportanlage
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5 Raumzuordnung

Die Zuordnung der einzelnen Räume und Berei che 
in einer Tanzsportanlage soll an folgenden Gesichts-
punkten orientiert sein:

• Sportfunktionalität 
• Wirtschaftlichkeit
• Technik- und gebäudeoptimierte Anordnung
• Orientierbarkeit und Eindeutigkeit
• Rationelle und direkte Wegeführung
• Barriere- und störungsfreie Wegeführung
• Soziale Kontrolle und Zugangsrecht
• Sicherheit als Versammlungsstätte

Unter rein erschließungstechnischem Aspekt ist der 
Eingangsbereich die zentrale Schaltstelle zur direk-
ten bzw. indirekten Andienung der weiteren Funk-
tionsbereiche. Mit einem direkten Zugang sollten 
der Tanzsaal incl. Zuschauerbereiche, Rezeption, 
gastronomischer Servicebereich, Be su cher- und 
Zuschauertoiletten und Zuschauer garderoben, er-
reichbar sein. Alle anderen Berei che sind mit dem 
Eingangsbereich nicht direkt verbunden, das heißt 
diese Bereiche sind über eine sekundäre Erschlie-
ßungsfläche oder über andere Funktions bereiche 
zugängig. 

Informationen, zum Beispiel zu allen den Tanzsport, 
den Tanzsportverein und die Anlage betreffenden 
Anliegen sollen direkt dem Eingangsbereich zuge-
ordnet sein. Diese Funktion kann in kleinen Anla-
gen im Eingangsbereich mit einer Infowand und in 
größeren Anlagen mit einer Rezeption, die räumlich 
in eine (erweiterte) Ein gangshalle integriert ist (sie-
he Abschnitt 3.3.2), erfüllt werden. Direkt vom Ein-
gangsbereich sollte auch der Tanzsaal zugänglich 
sein. Soweit die Gesamtanlage auch für Turniere 
und Veran staltungen genutzt werden soll, sind die 
Flächen für Zuschauer im Tanzsaal direkt vom Ein-
gangsbereich zu erschließen und mög lichst um die 
Turnierfläche umgreifend anzulegen. Ebenfalls mit 
direktem Zugang vom Eingangs bereich bzw. auf 
der Hinführung zum Tanzsaal sind eine ausreichend 
große Gar derobe und eine an der Zuschauerzahl 
orientierte Toilettenanlage anzu ord nen.

Der gastrono mische Ser vi ce be reich sollte in zen-
traler Lage zur Gesamt anlage angelegt und vom 
Eingangs bereich direkt zugänglich sein sowie über 
eine zumindest Sicht beziehung zum Tanzsaal verfü-
gen (siehe Abschnitt 3.4). Dem Servicebereich, (zum 
Beispiel Schankraum, Gastro nomie, Café, Cafeteria) 
muss die Küche mit ihren Vorrats- und Leerguträu-
men direkt zugeordnet sein. Letz tere sollen einen 
unmittelbaren Zugang zu einer befestigten Freifläche 
und Grundstücks erschließung haben um somit eine 
stö rungsfreie Ver- und Entsorgung zu gewährleisten.

Die insbesondere für Großver anstaltungen er forder-
lichen zusätzlichen Räume wie Kasse, Toiletten, 
Raum für Ord nungsperso nal, Pressearbeitsräume 
und der Zuschauer be reich sollten so angeordnet 
wer den, dass eine Überschneidung der Verkehrs-
wege von Sport lern und Zuschauern vermieden 
wird.

Ein weiteres Thema im Tanzsport ist Mitglieder- und 
Zuschauerwerbung. Damit verbunden ist die Aufga-
be, eine Tanzsportanlage für den Publi kums verkehr 
zu öffnen. Dies kann jedoch nur umgesetzt werden, 
wenn eine wirksame Zugangskontrolle gewährleistet 
werden kann. Mit der Größe der Anlage wächst je-
doch die Komple xität für eine Problemlösung. Aber 
auch bei klei nen Anlagen kann trotz Überschaubar-
keit der wenigen Bereiche ein Problem aus einer 
Perso nalknappheit entstehen. Deshalb sollte schon 
bei der Planung über eine Bündelung von Be reichen 
mit gleichem Zugangsrecht und über eine techni-
sche bzw. per sonelle Umsetzung eines kontrollierten 
Zugangsrechts zu den einzel nen Anlagen be reichen 
nachgedacht wer den.

Wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, sollte ein Gast-
ronomie über den Hauptzu gang einer Tanz sport-
anlage zugänglich sein, da hiermit sowohl der 
Tanzsportbereich als auch die Gastronomie einen 
Gewinn über eine gestei gerte Öffentlichkeit errei-
chen. Im Fall einer öffent lichen Nutzung ist eine va-
riable Trennung von gastronomischem Service und 
Tanzsport aktivität zu gewährleisten, das heißt, dass 
bedarfsabhängig eine Trennung bzw. Verbindung 
von interner Vereins nutzung und Gastronomiebe-
trieb für einen öffentlichen Bedarf hergestellt werden 
kann. 

Der Eingangsbereich, der Gastraum des Service-
bereichs und zugehörige Toiletten sowie je nach 
Wahl die Rezeption und der Tanzsaal sollten im 
Rahmen der Betriebszeiten für Tanz aktive und Be-
sucher frei zugänglich sein. Der Umkleide bereich 
und die vereinsinternen Bereiche sind so anzulegen 
bzw. mittels Personenaufsicht (über eine zentral an-
gelegte Rezeption) bzw. über eine rechnergestützte 
Zugangskontrolle so zu sichern, dass sie nur von 
Zugangsberechtigten betreten werden können. Je 
nach Situation sollte es mög lich sein, auch den Zu-
gang zum Tanzsaal und weiteren Trainingsflächen 
vom Zutritt durch Besucher zu trennen. 

Die empfohlene Zuordnung der Räume wird in dem 
folgenden Schema dargestellt.
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Des Weiteren ist eine Tanzsportanlage barriere frei 
zu konzipieren. Die Anlagenbe reiche sind so zu ge-
stalten, dass sie von den jewei ligen Tanzsportak-
tiven bzw. Be suchergruppen selbst bestimmt und 
selbstständig betre ten und genutzt werden können. 
Ins be son dere betrifft dies eine allgemeine Befahr-
barkeit mit Rollstühlen, eine aus reichende Breite 
von Er schlie ßungs flächen und Größe von Bewe-
gungs flächen, Umkleiden, Sani tärbereiche und Zu-
schauer anlagen, eine selbstständige Bedien bar keit 
von Türen und Aufzügen und eine leichte Orien tier-
barkeit sowie eine ausreichende Sinnesinfor mation.

Abb.18: Rollstuhl-Tanzsport, Fußi und Rolli

Abb.17: Funktionsschema einer Tanzsportanlage
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Für blinde und sehbehinderte Menschen sind zu-
sätzliche visuelle, akus ti sche und taktile Hilfsmittel 
zur Unterstützung der Orientierung und damit Nut-
zung einer Anlage er forderlich.

Flurbreiten sind in der Praxis nach den Anfor-
derungen des baulichen Brandschutzes dimen-
sioniert. Um Begeg nungen von zwei Roll stuhlfahrern 
zu ermöglichen, ist von einer Flur breite von mindes-
tens 1,80 m auszugehen. Weiter sind die Flure und 
sonstige Erschlie ßungsflächen von Hindernissen, 
die durch Blinde und sehbehinderte Menschen nicht 
wahrnehmbar sind, freizuhalten. Dies betrifft insbe-
sondere Gegenstände in Kopf höhe wie zum Beispiel 
Beschilderung, Garderobenhaken, Räu me unter 
Treppenläufen usw. 

Nach DIN 18040-1 müssen Glaswände oder großflä-
chig verglaste Wände an Verkehrsflächen deutlich 
erkennbar sein, zum Beispiel indem kontrast reiche 
Sicher heitsmarkierungen angebracht wer den.

Türen sind in einer lichten Durchgangsbreite von 
mindestens 90 cm und mit einem ausreichenden 
Bewe gungsraum zu konzipieren. Für größere Tanz-
sportanlagen und bei konkreten Anfor derungen auf-
grund behinderter Tanzsportaktiven sind Türen mit 
einer lichten Durchgangsbreite von 1,17 m vorzu-

sehen. Die geometrischen Anfor de rungen an Türen 
sind in DIN 18040-1 tabel la risch zusam mengefasst. 
Die relativ großen Türbreiten führen zu einer schwe-
ren Bedien barkeit, was mit Raum spartüren, Schiebe-
türen mit Freilauftür schließer, Taster-bedienbaren 
Türen oder auch mit automatisch öffnenden Türen 
barrierefrei ge löst werden kann.

Die Mindestbreiten von Treppen, deren Stei gungs-
verhältnis, die Ausführung von Podesten etc. sind 
nach DIN 18065 und DIN 18040-1 einzuhalten. Ins-
besondere für Menschen mit ein ge schränktem Seh-
vermögen müssen die Ele mente einer Treppe leicht 
erkennbar sein.

Aufzüge sollen in zentraler Lage angeord net und 
deut lich gekennzeichnet werden. Nach DIN 18040-
1 ist vor der Aufzugtür eine Bewe gungs- und War-
tefläche von mind. 1,50 m x 1,50 m vor zu sehen. 
Der Platzbedarf für einen Elektro rollstuhl und eine 
Begleitperson erfordert eine Mindest größe für Auf-
züge, die einem Aufzugtyp 2 nach DIN EN 81-70 
entspricht.

Weitere Hinweise zu barrierefreien Anlagen sind 
in der BISp-Orientierungs hilfe „Bauliche Vor aus-
setzungen für den paralym pischen Sport“ ent halten.

Abb.18: Rollstuhl-Tanzsport
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6 Ausbau und Ausstattung 
eines Tanzsaales 

In diesem Kapitel werden die besonderen Anfor-
derungen an Ausbau und Ausstattung eines Tanz-
saales dargelegt. Ausbau und Ausstat tung um-
fassen Materialwahl, Farbgebung, Deko rationen, 
Be lichtung und Beleuchtung, Akustik und Belüftung. 
Vorrangig ist zu klären, ob solche Räumlichkeiten 
nur für Trainingszwecke oder für eine mehrfunkti-
onale Nutzung (Training, Tanz turniere und weitere 
Veranstaltungen) vorgesehen sind. Eine Nutzung 
ausschließlich für Tanzturniere und weitere Veran-
staltungen ist aufgrund einer nur geringen Auslas-
tung praxis fremd und wird des halb in dieser Publika-
tion nicht behan delt.

Eine Ausstattung von Tanzsälen und -räumen, die 
die Anforderungen einer Tanzturnier- bzw. Veran-
staltungsnutzung erfüllen, kann für eine tägliche 
Trainingsnutzung störend bis behin dernd sein. Die 
zur Erfüllung der unter schied lichen Anfor de rungen 
und den damit ver bun denen notwendigen bau lichen, 
tech nischen und auch dekorativen Instal la ti onen 
sind im Ein zelnen abzustimmen, wie zum Beispiel:

• Ausbaumaterial und Farbe für Decke, Wand und 
Boden,

• Belichtung und Beleuchtung,
• Akustik,
• Belüftung,

• Turnier- und Veranstaltungseinrichtungen,
• Dekorationen,
• Trainingshilfsmittel usw.

Für den Fall einer mehrfunktionalen Nutzung ist 
zu klä ren, welches Anforderungsspektrum erfüllt 
werden soll und wie eine Nutzungsüberlagerung 
ohne Nut zungs einschränkung für eine Turnier- und 
Ver an staltungs nutzung bzw. Trainings nutzung er-
füllt werden soll. Als Lösung bietet sich an, Aus-
baukonstruktionen, -materialien und Farben so zu 
wählen, dass diese universell nutzbar sind, somit 
eine mehrfunktionale Nut zung erfüllt wer den kann. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit Ausstattungs-
elemente für einen varia blen, also oft wiederholba-
ren Einsatz bzw. temporär für einen seltenen bis ein-
maligen Einsatz zu konzipieren. 

Zur Erzeugung einer besonderen At mosphäre für 
Tanzturniere und Veranstaltungen werden in der 
Praxis entsprechende Dekora tionen und Schmuck-
ausstattungen temporär ein ge setzt. Die differenzier-
ten Anforderungen an eine Beleuch tung werden üb-
lich mit variablen Schalt mög lich keiten, elektrischen 
Dimmgeräten, und zusätz lichen Illu minationen 
erfüllt. Um Beleuchtungs effekte auch bei Tages-
licht wirksam werden zu lassen, sind Fenster mit 
Verdunk lungs mög lich keiten auszustatten. 

Eine wettkampfgerechte Ausstattung für Tanz sport-
turniere (zum Beispiel Podium für Turnierleitung) 
sowie eine Zuschauerbestuhlung soll ten wegen 
der universellen Flächen nutzung lediglich tem po-

Abb. 20: Flexible Nutzung einer Tanzfläche
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rär bereitgestellt werden (Abschnitt 3.1.2). Für eine 
Trainings nutzung empfiehlt es sich, auf zwei im rech-
ten Winkel zueinander liegende Wände der Tanzflä-
che Spiegel anzu ordnen. Sie die nen der Eigenkont-
rolle der Tanzenden. Sofern diese Spiegel während 
Tanz turnieren und Veranstal tungen störend sind, 
wird empfohlen, diese mit einem Vor hang vari abel 
ab decken bzw. die Spiegelflächen in Wand taschen 
einschieben zu können. 

Der Tanzsportboden ist das Ausstattungs element 
schlechthin. Um den Boden sowohl für Tanztur niere 
und Veranstaltungen sowie für Trainings zwecke glei-
chermaßen nutzen zu können, ist er auch im Bereich 
der Zuschauer flächen auf gleichem Höhen niveau, in 
gleicher Bauart und Qualität bereitzustellen. Je nach 
Strapazierung im Verlauf einer Veranstaltung wird 
empfohlen, den Tanzboden im Bereich der Be stuh-
lung mit einem Schutzbelag abzudecken. 

6.1 Tanzsport-Bodenbeläge und 
-Bodenkonstuktionen

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf Bo-
denbeläge und Bodenkonstruktionen für den Tanz-
sport. Eine Umfrage zu vorhandenen Belags arten 
ergab, dass der Anteil von Holzbelägen (meist Par-
kett) bei 85 % liegt. Danach liegen – der Rei henfolge 
der Häufig keit entspre chend – PVC-, Linoleum-, La-
minat- und Stein beläge. Knapp über die Hälfte der 
Tanz sport böden waren mit einer elastischen Unter-
konstruktion ausgestattet, was durchweg als geeig-
net emp funden wurde. 

Auf der Grundlage von Forschungsvorhaben des 
Bundesinstituts für Sportwissenschaft wurden fol-
gende Anforde rungen an tanz sportgeeignete Böden 
festgelegt:

Der Gleitreibungsbeiwert, nach DIN V 18032 Teil 2 
„Sporthallen; Hallen für Turnen, Spiele und Mehr-
zwecknutzung; Sportböden; Anfor derun gen, Prü-
fungen“ gemessen, soll zwi schen 0,4 und 0,6 liegen; 
der Kraft ab bau wert (Nach giebigkeit) zwischen 50 
und 60 %.

Für die Festlegung der Obergrenze bei der Gleit-
reibung war die Entwicklung bei der Dreh- und Spin-
Bewegung in den Lateintänzen maß gebend.

• Anlagen, die nur dem Tanzsport zur Ver fü gung 
ste hen,

• Gymnastik-, Turn- und Sporthallen,
• Allgemeine Mehrzweckräume und -säle.

Bezogen auf diese Anlagen müssen auch die Anfor-
derungen entsprechend spezifiziert wer den:

• Böden in Tanzsportzentren sollen sowohl den ge-
forderten Gleitreibungsbeiwert als auch die Nach-
giebigkeitseigenschaften von Sportböden nach 
DIN V 18032 Teil 2 „Sport hal len; Hallen für Tur-
nen, Spiele und Mehr zwecknutzung; Sportböden; 
Anfor derun gen, Prüfungen“ erfüllen. Hierbei soll 
der Gleit reibungs beiwert zwi schen 0,4 und 0,6 
und die mit Kraftabbau be schrie bene Nachgie-
bigkeit bei größer 50 % liegen. 

Abb. 21:  Ausstattungsbeispiel eines für Trainings zwecke nutzbaren Tanzsaales mit bo dennahem Spiegel
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• In Gymnastik-, Turn- und Sporthallen sind in der 
Regel normgerechte Böden nach DIN V 18032 
Teil 2 eingebaut. Somit er füllen diese Böden auch 
die Anforderungen des Tanzsports. 

• Bo denbeläge in allgemeinen Mehrzweck hallen 
sind in der Regel unnach gie big. Bezüglich des 
Gleitreibungsbeiwertes sollte darauf geachtet 
wer den, dass die Werte von 0,4 bis 0,6 zumindest 
annähernd eingehalten werden.

• Mobile Tanzsportböden müssen mindestens die 
Anforderungen der Gleit eigen schaften erfüllen.

Für Tanzsportböden werden Parkett-Oberbeläge 
aus Hartholz, bei spielsweise aus speziellem Ahorn 
oder Eiche empfohlen. Beide Beläge sollten eine 
Druck im prägnierung mit entsprechenden Ölen 
oder Wach sen erhalten. Auf keinen Fall sollte eine 
Endver siegelung vorgenommen wer den. Andere 
Ober belagsarten sind möglich, wenn sie alle ge-
nannten Anforderungen erfüllen.

Da die Oberflächeneigenschaften der Boden beläge 
stark von der Reinigung und Pflege abhängig sind, 
sind die Hersteller- bzw. Einbau firmen von Tanz-
sportböden gehalten, bei einer Boden abnahme eine 
genaue Reinigungs- und Pflege anleitung mit Pflege-
mittelbenennung zu über geben. Dadurch kann 
eine gleich bleibende funkti onale Eigenschaft eines 
Boden belags lang fristig er halten bleiben. Ist ein Bo-
den jedoch durch falsche Behandlung zu glatt oder 
zu stumpf ge worden, so sollten Experten der Rei-
nigungs- und Pfle gemit telindustrie zu Rate gezogen 
werden. Bei schwer wiegenden Problemen oder Fra-

gen bezüg lich der Reinigung und Pflege von Boden-
belägen oder zu glatter bzw. stumpfer Ober beläge 
sollte die Euro päische Forschungsgemeinschaft 
Reini gungs- und Hygienetechnologie e.V. (FRT), 
Campus Fichtenhain 11, D - 47807 Krefeld, Tel: +49-
2151-778042 zu Rate gezogen werden.

6.2 Akustik und Beschallung
Zur Durchführung des Trainings und der Wett kämpfe 
ist eine Beschallungsanlage erfor derlich. Die akus-
tischen Eigenschaften eines Raumes wie auch die 
gesamte Audiotechnik sind entscheidend für die 
Qua lität der Musikübertragung. 

Die Planung und Installation einer Beschal lungs-
anlage sollte durch einen erfahrenen Fach inge nieur 
erfolgen, um sicherzustellen, dass eine gute Raum-
akustik und eine gute Über tra gungs qualität erreicht 
werden, aber die Lärmbe lästigung auf anliegende 
Nachbarschaften mög lichst gering gehalten wird. 

Bezüglich der Bedienbarkeit ist eine über geordnete 
und zen trale Steuerung in Kombination mit einer 
dezen tralen Steuerung er forderlich. Demnach sind 
Beschallungsanlagen sind so zu kon zipieren, dass 
sie für einen Veranstaltungs zweck zentral und für 
Tanzturniere und Trai nings betrieb dezentral gesteu-
ert werden können (siehe Abschnitt 3.3.2). Zudem 
sollte auf allen dezentralen Positionen ein Sprecher-
mikro phon installiert werden können. Die Geräte 
soll ten unter Ver schluss gehalten werden können. 
Hierzu sind Ab stell mög lichkeiten einzu planen. 

Abb. 22:  Ausstattungsbeispiel für einen Tanzsaal mit Regiepult, Beschallungs- und Lichteffekt anlage



Die Nachhallzeit soll bei 1,0 sec. liegen. Um eine 
gute Raumakustik zu erreichen, sollte insbeson-
dere der untere Wandbereich bis in eine Höhe von  
2 bis 3 m mit schallschluckenden Materialien ver-
klei det werden. Weiterhin sollten die Deckenflächen 
als Reflek tions- und Schalldämm flächen ausgebildet 
wer den.

Sofern große Tanzflächen (ab ca. 400 m²) durch vari-
able Zwischenwände unterteilt werden, sind diese 
zusätzlichen Wandflächen für die betrof fenen Raum-
teile schalltechnisch zu berück sichti gen. In solchen 
Fällen werden in der Regel Trennwandelemente mit 
schallabsor bie render Oberfläche eingesetzt. 

Schallnebenwege, die häufig entlang der Wand- und 
Deckenan schlüsse auftreten, sind zu vermei den. 
Die Schall dämmung zwischen den Raumein heiten 
sollte im eingebauten Zustand wenigstens 46 dB 
(Labor dämmmaß) betragen; empfohlen werden  
52 dB (La bordämmmaß).

6.3 Belichtung und Beleuchtung
Eine Belichtung eines Tanzsaales mit Tageslicht 
sollte, um eine Blendgefahr und eine starke Auf-
hei zung im Sommer zu vermeiden, möglichst über 
nach Norden ausgerichtete Fenster flächen erfol gen. 
Ist dies nicht möglich, sind an der Außenseite der 
Fenster entsprechende Son nenschutzvorrich tungen 
vor zu sehen. Für den Fall, dass eine Tageslichtaus-
leuchtung über Lichtkup peln erfolgt, muss deren Ver-
glasung aus gut lichtstreuendem Material be stehen. 
Des Weiteren wird empfohlen, alle Außentüren, Fens-
ter und Lichtkup peln mit Gittern, Alarm anlagen, Sen-
soren gegen Einbruch zu schützen.

Für eine Ausleuchtung mit künstlichem Licht gilt die 
euro päische Norm DIN EN 12193. In dieser Norm 
werden die geforderten horizontalen und verti kalen 
Beleuchtungsstärken sowie der Farb wie dergabe-
index genannt. Allgemein gilt, dass in Tanzsälen für 
den Trainingsbetrieb min destens 200 Lux, in der 
Regel 300 Lux, und für den Turnierbetrieb (Wett-
kampf genannt) min des tens 500 Lux horizontale 
Beleuchtungs stärke und eine dazu gehörige Gleich-
mäßigkeit von 0,5, 06, 07 vorhanden sein müssen. 
Zur Vermeidung einer Blendung ist DIN 5035 Teil 1 zu 
beachten. Dies gilt insbesondere für Räume, in denen 
Rock‘n Roll getanzt wird. Hier sollten in der Decke un-
bedingt blendfreie Leuch ten ver wendet werden.

Es sollten Lampen der Lichtfarbe warm-weiß bzw. 
neutral-weiß verwen det werden. Ihre Farbwieder-
gabeeigenschaften sind in DIN EN 12193 fest gelegt.

Die Anordnung, Bestückung und Schaltmöglich keit 
der Leuchten sollen sowohl an den Trai nings- als 
auch an den Turniertanzbetrieb an gepasst werden. 

6.4 Heizung und Lüftung
Die Raumlufttemperaturen in Tanzsportanlagen 
sollen in Anlehnung an DIN 18032-1 ausgelegt 
werden. Die Beheizung von Tanzsälen und –räu-
men kann durch Flächenheizungen, Infrarot strahler, 
Deckenluft erhitzer oder auch mit einer raumluft-
technischen Anlage erfolgen. Der Ausle gungswert 
für Tanzsäle und -räume beträgt 20°C. Der Ausle-
gungswert für Gastronomie räume, Rezeption und 
Neben räume liegt bei 20 bis 22  °C. Für diesen Be-
reich werden statische Heizele menten empfohlen, 
Um kleideräume und Duschen können ebenfalls 
mit statischen Heiz elementen beheizt werden. Der 
Aus legungs wert beträgt für Umkleiden 22 und für 
Duschräume 24 °C.

Bei normaler Nutzung und Besetzung des Tanz-
sportraumes reicht die Fensterlüftung im All ge mei nen 
aus. Ist eine lüftungstechnische An lage vorgesehen, 
so ist bei der Ermittlung des Lüf tungswärmebedarfs 
eine Außenluftrate je Person von 10 m³/h, bezogen 
auf die tiefste Außen tempe ratur, anzusetzen. Bei 
einer Standardfläche von 240 m² ist mit einer Bele-
gung von 25 Personen zu rechnen.

Sofern Zuschauereinrichtungen vorhanden sind, 
sind diese gesondert zu berücksichtigen. In die sem 
Fall sind RLT-Anlagen nach DIN 1946 Teil 1 einzu-
planen.

34 Ausbau und Ausstattung eines Tanzsaales
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7 Anhang

Beispiele von realisierten Tanzsport anlagen
Die nachfolgend gezeigten Beispiele von reali sierten 
Tanzsportanlagen sollen aufzei gen, in wel cher kon-
zeptionellen Bandbreite die Schaf fung von speziel-
len Tanzsportanlagen möglich ist. Ge zeigt werden 
Beispiele vom kleineren Trainings zentrum bis hin zu 
kom plett ausge bauten Leistungs zentren, von Neu-
bauten bis hin zur Umnutzung beste hender Gebäude. 

Es soll aufgezeigt werden, welche Raum pro gramme 
und Raumzuordnungen die ein zelnen Anlagen ha-
ben. Deshalb sind die Grundrisse nur schematisch 
dargestellt. Werden detailliertere Angaben bezüglich 
des Ausbaus, der Baukosten usw. von ein zelnen An-
lagen gewünscht, so können diese bei den ange ge-
benen Kontakt adres sen erfragt werden. 

Tanzsportzentrum Reinbek-Glinde
 
Bauherr
TSA im TSV Glinde von 1930 e.V. 
Am Sportplatz 98b 
21509 Glinde

 

Architekt
Georg Suhling 
Glinde

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Eingangsbereich

2 Aufwärmbereich

3 Duschraum mit Toilette

4 Umkleideraum mit Toilette

5 Ausschank

6 Technikraum

7 Toilette/Behinderte

8 Umkleideraum

9 Duschraum

10 Umkleideraum

11 Gastronomie

12/13/14 Tanz-Säle



36

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

Anhang

Tanzsportzentrum Brühl

Bauherr
Tanz-Sport-Club Brühl  
im Brühler TV von 1879 e.V. 
Bonnstr. 200 B 
50321 Brühl

Architekt
Ottfried Vilich 
Bergheim

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Eingangsbereich
2 Lager/Garderobe
3 Technikraum
4 Heizung
5 Toiletten/Damen
6 Toiletten/Herren
7 Toiletten/Behinderte
8 Foyer
9 Putzraum
10/11/12 Tanz-Säle
13 Trennwände
14 Regieraum
15 Küche
16 Lagerraum
17 Gastronomie
18 Kühlraum

Grundriss Obergeschoss

Legende
1 Gerätelager
2 Krafttrainingsraum
3 Umkleideraum
4 Büro
5 Duschraum
6 Umkleideraum
7 Galerie
8/9/10 Luftraum der Tanz-Säle



37

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

Anhang

Tanzsportzentrum Düsseldorf

Bauherr
Boston-Club Düsseldorf e.V. 
Vennhauser Allee 135 
40627 Düsseldorf

Architekt
Carl Werner Fischer 
Düsseldorf

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Eingangsbereich
2 Technik
3 Gastronomie
4 Toiletten/Herren
5 Toiletten/Damen
6 Putzraum
7 Kleingeräteraum
8 Vorraum
9 Umkleideraum/Herren
10 Duschraum/Herren
11 Umkleideraum/Damen
12 Duschraum/Damen

13 Lagerraum
14 Heizung
15/16/17 Tanz-Säle
18 Trennwände
19 Bühne
20 Mehrzweckraum
21 Abstellraum
22 Büroraum
23 Verwaltung
24 Küche
25 Kühlzelle
26 Vorratsraum
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Trainingsstätte für den Tanzsport in Krefeld
Umbau eines ehemaligen Bahnhofsgebäudes

Bauherr
TC Seidenstadt Krefeld e.V. 
Am Hauptbahnhof 1 
47798 Krefeld

 

Architekt
Martin Pastor 
Krefeld

Grundriss Ergeschoss

Legende
1 Eingangsbereich

2 Gastronomie

3 Theken- und Küchenbereich

4 Toilette/Behinderte

5 Toilette/Herren

6 Toilette/Damen

7 Duschraum

8 Technik

9 Umkleideraum/Damen

10 Umkleideraum/Herren

11 Gaderobenraum

12 Stuhllager

13/14 Tanz-Säle

15 Podest

16 Trennwand

17 Büroraum

Querschnitt

Anhang



39

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

Anhang

Tanzsportzentrum Köln-Porz
 
Bauherr
Tanz- und Gesellschaftsclub Rot-Weiß-Porz e.V. 
Fauststr. 90 
51145 Köln-Porz

 

Architekt
Architekturbüro Hardy 
Köln-Porz

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Eingangsbereich

2 Vorraum

3 Tanz-Saal

4 Abstellraum

5 Küche

6 Toiletten/Herren

7 Toiletten/Damen

Grundriss Obergeschoss

Legende
1 Duschraum/Damen

2 Umkleideraum/Damen

3 Umkleideraum/Herren

4 Duschraum/Herren

5 Heizung

Längsschnitt 



40

Planung und Bau von Tanzsportanlagen

Tanzsportzentrum  
Mönchengladbach-Rheindahlen
Neubau in Verbindung mit einem Gewerbebetrieb

Bauherr
TSC Tanzsport-Club Rheindahlen e.V. 
Wilhelm-von-Jülich-Str. 30 
41179 Mönchengladbach

 

 

Architekt
Helmut Claßen 
Mönchengladbach

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Eingangsbereich

2 Technik

3 Lagerraum

4 Toiletten/Herren

5 Toiletten/Damen

6 Archivraum

7 Küche

8 Büroraum

9 Laden

10 Empfang

Grundriss 1. Obergeschoss

Legende
1 Gastronomie

2 Küche

3 Vorratsraum/Kühlraum

4 Garderobe

5 Treppenhaus

6 Toiletten/Herren

7 Toiletten/Damen

8/9 Tanz-Säle

10 Bühne

11 Schleuse

12 Trainingssaal

13 Balkon

Anhang
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Grundriss 2. Obergeschoss

Legende
1 Trainingssaal

2 Jugendraum

3 Büro

4 Treppenhaus

5 Toilette/Behinderte

6 Kinderbetreuungsbereich

7 Luftraum der Tanzsäle

8 Beschallungsanlage

9 Galerie

Querschnitt
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Tanzsportanlage Neuwied
 
Bauherr
Tanzsportclub Neuwied e.V. 
Im Schützengrund 82 b 
56566 Neuwied

 

Architekt
Alfred Wirz 
Neuwied

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Windfang

2 Eingangsbereich

3 Heizung

4 Küche

5 Lagerraum

6 Thekenbereich

7 Gastronomie

8/9 Tanzsäle

10 Trennwand

11 Lagerraum

12 Umkleideraum/Garderobe

13 Toiletten/Damen

14 Toiletten/Herren

15 Regieraum

Grundriss Obergeschoss

Legende
1 Umkleideraum

2 Luftraum Tanzsaal

3 Büro

4/5 Toiletten

Querschnitt 

Anhang
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Tanzsportzentrum St. Augustin

Bauherr
Tanzsportkreis St. Augustin e.V. 
Berliner Straße 120 
53757 St. Augustin

 

Architekt
Wolfgang Schürmann 
Siegburg

Grundriss Erdgeschoss

Legende
1 Eingangsbereich

2 Technik

3 Heizung

4 Jugendraum

5 Toiletten/Herren

6 Umkleideraum/Herren

7 Abtrockenzone mit Toilette

8 Duschraum/Herren

9 Duschraum/Damen

10 Toiletten/Damen

11 Umkleideraum/Damen

12 Toilette/Damen

13/14 Tanzsäle

15 Trennwand
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Merkblatt Reinigung und Pflege von von Holzböden –  
Hallen für Tanzsport

Auszug aus einem Merkblatt zur Reinigung und Pflege von  
Sporthallenböden herausgegeben von der  

Forschungsgemeinschaft Reinigungs- und Pflegetechnologie

Europäische Forschungsgemeinschaft Reinigungs- und Hygienetechnologie e.V. (FRT) 
Campus Fichtenhain 11, D - 47807 Krefeld  

Tel: +49-2151 - 77 80 42,  
Fax: +49-2151 - 8 21 01 97 

http://www.frt.de/  
mail: info@frt.de

Dieses Merkblatt wurde erstellt in Zusammenarbeit mit dem  
Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), Bonn
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Merkblatt für die Reinigung 
und Pflegevon Tanzsport- 
böden

Vorwort
Das vorliegende Merkblatt für die Reinigung und-
Pflege von Tanzsportböden ist ein gekürzter Auszug 
aus dem Merkblatt für die Reinigung und Pflege von 
Sporthallenböden in Hallen für Turnen, Spiele und 
Mehrzwecknutzung. Die nachfolgenden Teile sind 
ohne Veränderung aus dem genannten Merkblatt 
entnommen.

Allgemeines
Durch die Überarbeitung der DIN 18032 Teil 2 Sport-
hallen: Hallen für Turnen, Spiele und Mehrzweck-
nutzung; Sportböden; Anforderungen, Prüfungen 
zur neuen Entwurfsfassung Februar 1996, die als 
Grundlage zur Erstellung einer neuen EN-Norm 
dient, ist der Teil herausgenommen worden, der die 
Reinigung und Pflege von Sporthallenböden betrifft. 
Dieses Merkblatt soll nun den Betreibern und tech-
nisch verantwortlichen Mitarbeitern in den Kommu-
nen oder anderen Instilulionen die fachlichen Hin-
weise geben, die es bei der Reinigung und Pflege 
von Sporthallenböden zu beachtengilt.

Sporthallenböden stellen in der Regel höhere An-
sprüche an die Reinigung und Pflege als normale 
Fußböden, denn im Prinzip übernimmt der Sportha-
lienboden die Funktion des wichtigsten Sportgerätes 
in der Halle. Während Konstruktionsmerkmale z.B. 
die Eigenschaften des Kraftabbaus oder der Ball-
reflexion bestimmen, auf die nachträglich kein Ein-
fluss mehr genommen werden kann, werden auf den 
Oberbelägen insbesondere das Gleitverhalten und 
die Lichtreflexion durch die Reinigung und Pflege 
beeinflußt. 

Im neuen Entwurf der DIN 18032 Teil 2 sind die 
Gleitreibungsbeiwerte auf 0,4 - 0,6 verändert wor-
den. Damit wird den Erkenntnissen von Sportmedi-
zinern Rechnung getragen, die festgestellt haben, 
daß leichteres Gleiten auf den Sporthallenböden 
mögliche Überbeanspruchungen der Gelenke ver-
meidet. Dies gilt insbesondere für sportlich nicht 
so durchtrainierte Kinder, Jugendliche und ältere 
Erwachsene. Wird auf einem zu stumpfen Boden 
von einem nicht durchtrainierten Menschen ständig 
Sport getrieben, so kann es bei diesem im Laufe der 
Zeit zu erhöhten Verschleißbeanspruchungen in den 
Gelenken kommen. 

Aus dem Vorgenannten isl zu entnehmen, daß die 
Oberflächeneigenschaften eines neuen Belages 
durch die Reinigung und Pflege nicht negativ ver-
ändert werden dürfen. Das setzt eine richtige, regel-
mäßige Reinigung und Pflege voraus, die zusätzlich 

eine ausreichende Hygiene sichern muss um die 
Sportler nicht gesundheitlich zu gefährde: Diese 
Grundvoraussetzungen bestimmen die Rahmenbe-
dingungen der Reinigungs- und Pflegemaßnahmen, 
die natürlich auf die jeweilige Sporthalle abgestimmt 
sein müssen.

In bezug auf den späteren Unterhalt von Sporthallen 
müssen Präventivmaßnahmen, wie die Installation 
von großen Sauberlaufzonen (im Regelfall mindes-
tens 5 Laufmeter) im Eingangsbereich der Halle 
bereits bei der Planung Berücksichtigung finden. 
In Sporthallen, in denen solche Möglichkeiten nicht 
berücksichtigt wurden, müssen nachträgliche Maß-
nahmen ergriffen werden, weil dadurch bereits ein 
Teil der Unterhaltskosten eingespart werden kann, 
der sonst für einen entsprechenden Mehraufwand 
an der Reinigung aufgebracht werden muss.

Der Arbeitsausschuss war sich einig darüber, das 
die Reinigung und Pflege in einer Sporthalle der 
Nutzung anzupassen ist. Das bedeutet in der Re-
gel, dass bei täglich genutzten Hallen auch mindes-
tens einmal täglich der Staub entfernt werden muss, 
bevor der Sportbetrieb aufgenommen wird, um die 
Gleitreibung nicht negativ zu beeinflussen. Staub 
auf dem Sporthallenboden vermindert die Standsi-
cherheit. Ebenso ist es selbstverständlich, das nach 
dem Sportbetrieb z.B. Schweißflecken und andere 
Verunreinigungen zu entfernen sind, um eine genü-
gende Hygiene zu gewährleisten.

Das folgende Kapitel behandelt die Unterhaltsrei-
nigung von Sporthallen. Die darin erstellte Tabelle 
geht nicht auf die verschiedensten Hallenarten und 
Sportböden ein, die erfahrungsgemäß sehr unter-
schiedlich beschaffen sein können. Wegen des Um-
fanges der belagsspezifischen Ausarbeitungen fol-
gen die entsprechenden Tabellen in einem Anhang 
zu diesem Merkblatt.

Unterhaltsreinigung
In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiede-
nen Verschmulzungsarten den üblichen Reinigungs-
methoden und die dafür geeignelen Reinigungs-
mittel aufgeführt. Da in Sporthallen verschiedene 
Bodenbeläge eingesetzt werden können, wurden 
die geeigneten Bodenbeläge in ihrer teilweise un-
terschiedlichen Oberflächenbehandlung mit den 
jeweils durchführbaren Unterhaltsreinigungsmetho-
den im Anhang zu diesem Merkblatt beschrieben.
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Tabelle 1: Unterhaltsreinigung (Aufrechterhaltung der Sportfunktion, Schutzfunktion, Hygiene)

Verschmutzungsart Reinigungsmethode Reinigungsmittel

Staub Feuchtwischen oder  
Nassreinigen

Feuchtwischmittel/-tücher,  
Alkoholreiniger oder  
automatentauglicher Reiniger

Absatzstriche, Harze Cleanern lösungsmittelhaltige Cleaner

allgemeine Verschmutzung Nassreinigung Alkoholreiniger oder  
automatentauglicher Reiniger

Tabelle 2: Grundreinigung

Verschmutzungsart Reinigungsmethode Reinigungsmittel

Pflegefilme mit anhaftendem 
Schmutz

Scheuersaugmaschinen (indirek-
tes Verfahren) oder Einscheiben-
maschine mit Pad oder Bürste

geeigneter Grundreiniger

Grundreinigung
Hierunter wird das totale Entfernen der Pflegemittei-
schichten verstanden, welches anschließend eine 
Neueinpflege erforderlich macht.

In Sporthallen werden verschiedentlich die Sportbö-
den mit speziellen Polyurethanbeschichtungen ver-
sehen, die eine höhere Verschleißfestigkeit bringen 
sollen, insbesondere bei der Nutzung durch spezi-
elle Sportarten, wie z.B. Radsport oder Rollschuh-
sport. Ebenfalls werden Mehrzweckhallen häufig 
damit ausgestattet, um dadurch den Sportboden 
zu schützen. Diese permanenten, d.h. in der Regel 
durch eine Grundreinigung nicht mehr entfernbaren 
Beschichtungen, bedürfen der besonderen Beach-
tung. Es muss getestet werden, wie sich die Haftung 
von Pflegemitteln verhält und ob sich die Gleitrei-
bung verändert.

In Mehrzweckhallen muss nach außersportlichen 
Veranstaltungen in der Regel der Boden wieder für 
den Sportbetrieb aufbereitet werden. Grundsätzlich, 
d.h. auch bei der Verwendung von Abdeckungen 
muss geprüft werden, ob es zu Beschädigungen 
der Oberfläche des Sportbodens gekommen ist, 
die dann beseitigt werden müssen. Bei entfernba-
ren Beschichtungen kann das entweder durch eine 
punktuelle Pflegefilmsanierung geschehen oder bei 
großflächigen Beschädigungen durch ein Grundrei-
nigung.

Neueinpflege
Die Neueinpflege mit Pflegemitteln, die für den Ein-
satz in Sporthallen geeignet sind muss auf den in 
der Sporthalle betriebenen Sport abgestimmt sein. 
Besonders muss logischerweise auf genügende 
Standsicherheit und eine nicht zu hohe Gleitreibung 
geachtet werden. Die Neueinpflege soll die Grundla-
ge für eine rationelle Unterhaltsreinigung der Sport-

halle schaffen. Das eingesetzte Pflegemittel muss 
deshalb auf die anzuwendenden Reinigungsmetho-
den abgestimmt sein.

Anmerkungen
FeuchtigkeitaufderSportbodenoberfläche

Zur Sicherstellung der sport- und schutzfunktionel-
len Eigenschaften des Sporthallenbodens ist es 
notwendig, solche Bodenbereiche, die während 
der Nutzung feucht oder nass geworden sind (ins-
besondere Schweißflecken, o.ä.), so schnell wie 
möglich durch die Nutzer zu trocknen. Dazu sind 
in der Sporthalle geeignete Geräte bereitzuhalten. 
Wird die Entfernung nicht sofort durchgeführt kann 
ein ausreichendes Niveau der schutzfunktionellen 
Eigenschaft der Rutschsicherheit nicht erreicht wer-
den.

Reinigung von Bodenhülsen
In Bodenhülsen kann sich durch unzureichende 
Dichtungen, ungeeignet eingesetzte Abdeckungen 
oder Verschmutzung der Dichtflächen Flüssigkeit  
sammeln. Die Bodenhülsen sind z.B. mit einem 
Nasssauger zu entleeren und die Dichtflächen sorg-
fältig zu reinigen. Um Korrosion zu vermeiden, sollte 
mindestens vor jeder Grundreinigung eine Überprü-
fung und gegebenenfalls eine Reinigung der Boden-
hülsen vorgenommen werden.

Sollten nach der Grundreinigung wieder Flüssig-
keitsmengen zu finden sein, so mus durch bauliche 
Maßnahmen die Dichtheit der Bodenabdeckungen 
wiederhergestellt werden
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Zusammenfassung
Dieses Merkblatt soll einerseits einen allgemeinen 
Überblick über die Reinigung und Pflege von Sport-
hallenböden geben und andererseits jeweils spezi-
ell auf die verwendete Bodenbelagsart anwendbar 
sein. Wegen des Umfanges der infragekommenden 
Bodenbeläge und entsprechend darauf abgestimm-
ten Reinigungsmöglichkeiten, wurden diese Tabel-
len im Anhang zu diesem Merkblatt beigefügt. Von 
den Bodenbelägen wurden folgende Arten erfasst:

Die Tabellen enthalten die möglichen Reinigungs 
und Pflegeverfahren und eine Zuordnung der jeweils 
geeigneten Reinigungs- und PflegemitteItypen. Es 
ist daran gedacht, dass die Hersteller von Reini-
gungs- und Pflegemitteln diese Tabellen überneh-
men und anstelle der allgemeinen Produktart den 
jeweiligen Namen ihrer Produkte einsetzen, um so-
mit dem Anwender dieser Produkte eine direkte Zu-
ordnung der Mittel zu erleichtern.
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Belag mit Finish Produkttypen

Reinigungs- und 
Pflegeverfahren

ja 
PA/ 
PU

Ja 
 

PU

 
 

nein

Grund- 
reiniger

Pflegemittel Reinigungs-
mittel

Wischpflege-
mittel

Baufeinreinigung
maschinell oder 
manuell mit Mop, 
Haarbesen, Staub-
sauger

x x geeigneter 
Grundreiniger

Einpflege manuell x x wäßrige PA-
Dispersion

Unterhalts- 
reinigung

manuell

Nasswischen

 

x

x

 

x

x

 

Neutralreini-
ger, Allzweck-
reiniger, Alko-
holreiniger

 

Wischpflege 
auf Basis 
wasserlös-
licher Poly-
mere

Feuchtwischen x Alkohol- 
reiniger

Unterhalts- 
reinigung

maschinell

Scheuersaug- 
maschine

Cleanern

 

x

x 

x7

 

x

x 

x7

 

Automaten- 
reiniger,  
Alkohol- 
reiniger

automaten-
gerechtes 
Wischpflege-
mittel, poly-
merreicher 
Emulsions-
cleaner

Grundreinigung 
maschinell

 
x8

 
x8

 
wässriger 
Universal- 
Grundreiniger

Erläuterungen: 7 nur bei PA-Filmen möglich

 8  nur bei intakter Kunstharzversiegelung (abschnittsweise arbeiten und größere Wasser-
mengen sowie längere Kontaktzeiten vermeiden) ungeeignet für Fertigparkett
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